
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BK8-12/0871-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der 

Aufgaben für das Land Schleswig-Holstein, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der Stadtwerke Glückstadt GmbH, Bahnhofstraße 2, 25348 Glückstadt, 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Netzbetreiber ­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 19.12.2014 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31 .12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach§ 11 Abs.5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Mit Beschluss vom 25.06.2012 wurde dem Netzbetreiber die Teilnahme am verein­

fachten Verfahren gemäß § 24 ARegV genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 17.10.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 13.11.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. 

2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom 

24.10.2014 Gelegenheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti­

gen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat mit 

Schreiben vom 30.10.2014 auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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11. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Schleswig-Holstein gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesre­

publik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 25./28.10.2005 (Be­

kanntmachung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und Ver­

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 17/2005, S. 546 f. vom 22.12.2005; in Kraft 

seit dem 23.12.2005). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01 .01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV) . Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 
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Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß§ 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu§ 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

1
EO t = KA dnb, t+ (KA vnb,o + (1- V 1)· KA b,o)·(VPI -PF1) ·EF t + Q t +(VK t - VK o) +St 

VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,1), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI 0) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV sowie der 

Saldo des Regulierungskontos (S 1) nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 
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Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus den Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen An­

lagen 1 bis 3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage 8) 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, 0) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, 0). Somit gilt: 

KAvnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß§ 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

96, 14 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 
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Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet. 

Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi­

enzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetzbe­

treiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gasnet­

ze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA ctnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KA ctnb,o) - (GK - KA ctnb,o) * EW 
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2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

Jahr 
~ t ....::.. Vt "' 

2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 
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verwendet (VPI t). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI tlVPI 0 der in Anlage 1 zu§ 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI lll 

2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

Seite 9 von 14 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d . h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

I I~'~' Jahr VPI t I VPI 0 

2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt (Anlage 

8). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF t) . 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV) . Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu§ 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili-
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gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF1=(1 +0,015)"t-1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 1 O ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß§ 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 
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Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.) . Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über-
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3 

und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sind Be­

standteil dieses Beschlusses. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht 

(Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837 Schleswig) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 19.12 .2014 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

F ß Petermann Wetzl 
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• Blindesnetu1gennir 

-FOr d ie Landes reg 1lie11..mgshehorde-

Stadrwerke G lückebldt GmbH 

Zwisc:hel)~okumentatlon 

o. Vorbemmi~ung 

Die zweite ReguJierungsperfode hegln rt am 01.01.2014. Oie Kostenprüfung erfolgt 

flach § 6 A bs. 1 S. 3 AAegV im vorJEtzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Da·en des fetzten aby;esctl los.senen Geschafts­

jahres. Dabei gift gemäß § e A bs. 1 S. 4 ARegV das Katendel)ahr, in dem das der 

Kostenprflfung zugrunde riegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung . Demnach erforg;t die KosterprOfung auf der Gruf!dlag-e der Kostendaten 

des Basisjahres 201 1. 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostencrientierung. Hierin spiege t sich die wettbe­

werbspoJrtl&Dhe Momratlon des.Gesetzgroers, mit der er auf das strukture!lle Wettbe­

werbsdefJZit der Ne1zmärkte reagiert: Pis nat rtlche Monoporisten hesteht für die 

Neubetreiber kein Artreiz:. ihre Netzentg~Jfe effizrerit zu gestarten. rn dfeser Slruation 

strukturell wratlbewetbsdstWtärer Märkt€! ~ert die Regulierung auf die Sjmulierung 

von Wettbewerb. D e Entgelte sollen so 9,ebildet werden, wie sie sich bei fuhktion ie­

rendem Wettbewiatb herausbikfen würden. f unktionierte der Wettt>ewerb, hätte jeder 

,Netzbetreiber eineti An reiz, seine Koste1 durcJi 1€1tfiz»enten Netzbetrieb s.owen wie 

möglich z1.1 reduzreren. Monopolgewi11ne •.onnte er nicht e12lelen. 

~or die tBemßnmt1 11y de5 Ausgangsnlveaus der kalel'ldetjährlicllen Ertösoberg renzen 

fOr die zweite Reg unen.mgspe~iod.e Strom sind die Netzkosten nacln § e Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V .. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV .w ermitteln. Gemäß§ 4 

Abs. 2 StrorroNEV setzen sich die Net?~osten aus den aufwandsgreichen Kosten 

nach§ 5 stlfiOmNEV, den katkt.1lalorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorisahen EIQellkapltalver~nsung rech§ 7 StrornNEV smuie den kalkulatori­
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sehen Steuern nacll § 8 StromNEV uner Abzug der kostarimlriderooen Ertöse und 

Erträge nadl § 9 stromNEV zusammen. Netzver1uste sind gemäß § 10 Strom N EV zu 
berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatoriscne Kosten $ind nur insoweit anzusetzGfl, a ls sie einen 

Bezug zum NetzbelJieb aufweise"n, den Kosten eines effiZiienten und strukturell ver­

gle ctibaren Netzbeh~ibers entsprechen(§ 4 Am. 1, S. 1 SUromNIEV, § 21 Abs. 2 S, 

1 EnWG) und sich bei einem Im Wettbewerb st~henden Untemehmen ihrem Umfang 

nadl eiBStellen wurden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWGJ~ 

„Die EntgeJle werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsffihrung, die denen 

eines eff~anten und struldurelE vergleichba_reri Netzbetreibers entsprechen müssen. 

unter Beriocks-lchüyung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

rter angemessenen, wettbewerbsfähiger und nsikoangepa~sten Verzinsung des ein­

gesetz,\en Kapitals gebildet. [ .•. ] Sovre~t die Erntgelte k6-slenorlentiert gebildet vt'erden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, :1 ie sich ihrem Umfang nach im Wettbe•w·erb 

nicht ,e·nstellen 1i.vOrden, nicht berücksichigt werden." 
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1. .Aufwands.gh:.lche Kosten 

1 .0. AUgemalnes 


Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 SlromNEV sind alJfwandsgleiche Kostenpositionen nach 


Maßgabe des.§ 4 A::is. 1 SITomNEV bei dler Bestimmung der Netzkosten Zll berüek­


slchtigen. Sie sind den nach§ 10 Ab&. ~ EnWG oder nach§ 4 Abs. 3 StrornNEV er­


stellten Gewvin111- und Verh.1strechnungenfür die Ele)(bizitälsObe rtrag ung urtd 8ektrizi­


tätsvefiejlung zu enlnehmen . 


Gemäß§ 6 Abs. 3 E. 2 ARegV. der die Unanwe'ndbarti:eit 'lron § 3 Abs. 1 S. 4 . 2. Hs. 

StromNEV statuiert, ist dabei die Berüc~tchtlgung von F'lankosten und -erllösen aus

geschlossen. Kosten und Erlöse bzi1.i. E1täge, die dem Grund& oder der Höhe nach 

autl eliilet Besonderlh8it des Ge&ohäftajahes beruhen. auf das sich dle Kostenprüfung 

~ieht, sind gern.§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu bertlclcsjehtlgen. 

aJ Aufwandsgl~lche Kosten 

Aufwandsgleiche Kcsten sind zu berudsfohtigen, wenn sie einen Bezug zum N01z

betrleb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 SoomNEV), den Kosten eines effizienten und 

struktureU verg le dh:iaren Netzbef.reibers entsprechen (§ 4 Abs. 1 , Abs. .2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) urd sich bei einem im Wettl:!ewerb steh.enden 

Untemehmell"l Ihrem Umfang naoh einstelen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EriWG). 

Allfwandsglelche Kcsten sind nur anzuErkerinen, wenn sie einen eindeL1tigen Bez1.1g 

zum Netzbetrieb aufNeisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu diernen bestimmt &irid, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Oemgemäß &ind Kosten, die ihrem Entstellensgrunde oder ihrem 

Verwend ungszweek nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, gnmdsatzllch nicht auf dan Netz.betrieb bezogen und somit nicht be­

rück.sichligu ngsfähig. 

Der Net:metreiber ist darlegungs~ und tewelsverpflichte1 für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tats.:ichl oh ,eliltstanden sind. Dies 0f9lbt sich be

reits aus. der Narur der zu prOfenden Informationen, die aaesamt dem Ret:hmmgswe­

sen d.es. Netzbetreit:ers entstammen. Dese internen Vorgänge sind der Besc:h uss­

kammer nicht bekannt, solange der Nezbetreiber nicht selber die beurteilungsrele

vanten Kosten darlegt und dies.e dezidrei nachweist Dem steht auch nicht der Amts­

­

­

­

­

- 3 ­



ermittlungs9rundsat: entgegen. Der Pflicht der Beht>rde, den Sachverhalt in eigener 

Verant!Nort11ng1aufzuklären (§ 69 EnWG wmd 24 WNfG) stellen insoweit Obliegen­

heiten des Netzbetreibers gegenüber; d~ Mitwirt\ungspflicht begrenzt die Amtsermitt­

Jungspfllcht der VePlfanmigsbehörde. Di~e !braucht entsctleidungserhebl1che Tatsa­

chen nicht zu ermitmln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 

79107, Rn. 21 : BVer.vG. 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten 

sind nicht anerkennungsfähig (s.o. auch: OLG DOsseldorf. Vl-3 Kart. 4721(16 (V} und 

BGH, EnVR 6/08). 

h> SchlüsseLung von Kostenpos itionen 

EinzelJ\osten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Nett direkt ZUZ\JOrd­

nGfl. Kosten des Netzes. die sicti nicht a:ler nur mit unvertre~ba1r hohem Auf\vand als 

Einzelkos1en direkt zu rechnen lassen, s1nd als Gemein'kosten über eine verursa· 

ctiungsgerecllte Sehlüsselung dem Elekirl:z:ltätstibertragungs- oder Elekbizitätsvertei· 

letrnetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Sdllüssel müssen sachgareeht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten Dre Schlü~el sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu doJiumentieren. Anderungen eines Sclllüssels 

sind nur zulässig. sofern die6e sachlich geboten sind. ffe hierfür maßgeblichen 

Grllnde sind nachvolzielhbar und vollständ~g zu dokumenlier@n. 

Die Da1rlegu ng edner sachgerechten Sehfüe.geli..mg kann d1.1rcti St:hlilssel gestlifzt 

werden, die eine mogllchst großf5 NähE zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. S~undena1Ufschrelbungen e iner Loh ~buchhaltung z. 8. lassen eine anteillge Ver­

teilung der Kostoostelle au;f den NetzbelJieb somit plau~ bler erscheinen, als Umsatz­

oder Ge\vinnschlüs.sel. Oie Beschlusskammer behaft sich somit vor auch sachge-­

rechtere SchlüsseJurg,en zur Anwendun~ zu bringen. 

c) Be!.onderheHen de<s Ge54;häftsjahr&6 

Soweit Kactcin ck:m Orunde oder der l löhe lilach .a1,.d t::i~ 1t:1 Bt:sumJen ett C1es Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezif!ht, ble en sie baj der 

Ermil1[1.mg des Ausgangsnlveaus unberOeks chtlgt. Eine Besonderl\eit des Ge­

schafts.tahres lregt vor, wenn bestimmt~ Kosten des Netzbetriebs nicht perlodlscll 

1\ 1le<feli'kehren, sondern aussdl ließlich. dem 1Grunde oder der Höhe nach. einmal ig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen . CJer Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 
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liegt die Überlegung zu Grunde, dass de Heranziehu llQ der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertfgrt ist. wenn die Kostenstruk:ur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts· 

jahmn In der Regel rn W19$entlicl'ten gräch ist (vgl. BGH. EnVR 48110 - aErtBW Re· 

g ional AGt'). Mit diesem Konzept wäre richt vereinbar, wenn das Ergabnls der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage tür die Festsetzung der Erlösobergrenz:en 

bjldete, als dof1 IBeoonderheiten berücks.iJhtigt sind, die avsschließl(ch in diesem Ge­

schäflsjahr aufgetre:elil sind. Es Ist lncSt•esondere davon aus.zugehen, dass Kosten 

dem Grunde oaer der Höhe nach eine Eesonderfieit des Geschaftsjatues daratellen. 

w6nn diese in den \.'orjahren dem Grunde oder der Hölle nach nicht angefal!en sind 

1Und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten derVo~ahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgfoic'.he Kosien 

Bilaf'Welle und kalk:ufatorische Kosten cee Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen. a ls sie. den Kostelil eines effizienten und stmkbJrel l vergleichbaren Netzbetre~ 

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folg lieh nicht jedwede angese1zle 

Höhe ein~r KostenpJsition in die Ka k.uation einstellbar. Insofern erfü llt § 4 Abs. 1 

StromNEV die Sicherungsfunktion, dasi vorgezogene Aufwendungen (Zusammen& 

balh„u1g mehrerer Jahre) oder besonders ·1t1u.1re Maßnahmen in maiX·mal der auf 5 

Jahm verrateten Hö"e al'lerkannt werde1 und riicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung 

in der IKa kulation finden. 

Die Berüo>csichligung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § E Abs. 3 S. 2 AReg\' regelt. dass § 3 Abs. 1 S. 4 , 2. HS Strom­

NEV bei der D rchführnng der Kosterprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nadh § 6 Abs. 1 ARegV keine Anrrendung filndet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonde,heit des Gescl'iaftSjahres beruhen, srnd gern. § 6 Abs. 3 S. 1 A RegV 

eboofalls, nicht zu bert'lcksichtlgen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der H~tle nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das säch die KostenpriJlrung bezielt, b!e ben sie bei der Brmitdung des Aus­

gangsniveaus unberod<sichtigt 
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o~ Ggf. nicht zah~ungswirksame Risikovorsorge ~Rückstellungen) 

RllaksteCh.mgell"I werden für ecn8 Ve.rpfllcimung. über aeren Höhe und Eifltreten Unsi· 

cf'lerttelt herrscht ge'.:>ildet. Oie Bildung ~lcher ROcksteJlungen erfolgt im Wege einer 

a!JMaindswirk.samen ZllfOhrung. Vorausretzung ist hier, daßs das Eintrittserergnis mft 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit llt!le9t werden kann. 

Gtmläß dei'I Regelungen der StromNEV önnen aufwandsgleiehe Ko6ten gemäß §4 

und§ 5 StromNEV als Kostm1 geltend gemacht werden. Diese werdef'I aus der GuV 

überführt. Dementsprecl'Lelild können Zl.führungen von Rückstellungen sofem diese 

beU'lebsnotwendig sind und keine Besrndertteit dEtS Gescl'läftsjahres darstellen als 

K,osten an.geselzl werden. N iaht ertalg!wi:rtsame Verbräuohe vorn Rüick~elll.mgen 

önrren nicht angesetzt werden. 
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1.1. Mäteria 1kosten 

1.1.1. Aufrwond ungen filr Roh·, Hil'fs· Lnd Betr~absstoffe 

1.1.1.1. AuM.endu111ge11 für dia Beschaffl!lng von Verilustc111ergia 

Bei der 0bertragung von Efektrizität in eektrls.clien Systemen en1stehen zwangsläu­

fiig Energieverluste in foml vorri Stromw3Jrmevenlusten , Eisenvgrtusten der Transfor­

matoren und Spulen oder ate Ableit- JOO Koronav€lrlu~te. In einem e lektnischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Net."Verluste im Rahmen einer zeitg leichen Be­

Wächtung der Zählung der EmSi)eisungen in das Netz s.owie der Zählung der Aus.­
speisungen aus dem Netz so"tvie der BEstimmuing \'teiterer s~arnter Vmbrauctisur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, stromdi~bstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

~ustanergiebilanzkreis zu tnhren. Dle 'rr Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verluslenerg lekosten ergeben sich aus cen Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 z.um Einsatz gebrachten Verlustem~rg ie (§ 10 Abs. 1 StromNEV), Verluste, die 

nioht physikalisch bedingt slrnd <z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl[). sind nicht 

Bestandteil dieser Posilton . 

Preissertig setzt die Beschlusskammer mn von dem Netzbelreib@lr fDr das Kalender­

jahr 201 1 angegebenen spezilische-n 8etelhaffllngspreis an. 

Zur Erm~lung iler Verlustenergiebeschaffungsk.osten ist weiterhin feS<tzustellen, ob 

die relative Höhe der Ver1ustenergiemenge111 effizient ist rne Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Velflustenergiemengen je Spannungseberne 

durchgeführt. Dis Stichprobe. über die plausibl0 Daten vorlagen. umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in ZuslSndfgkeit der Bun::tesnetzagentur. A ls Verglefchsbasis wurde 

das Venhälblis der Vertus.tenergiemeng:i zur spannungsebenenbezogenem ausge-­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Eiinspeisung aus Er· 

zeu.gungsanlagein) ~ra11gezog,en . Die eich hieraus ergebellden Durchsch nltte sina 

ggt aurch Konfldenzintervalle e rhöht als Awfgrtffsgren~e anzusetzen. Insgesamt cst. 

si:e zu f()lgendern Zie konridor gelangt: {HS [< 0,5 %J; HS.IMS [< 0,5 %]; MS[< 1,0 %]; 

MSINS [< 1,5 %]; NS [< J .2 %]}. Wird der Z ie1ko rridor Oberschritten, so sind d ie @nt­

sprechenden Mengen niel'rt berücksichtgungsfahig, es se1 denn, der Netzbetreiber 

legt nacllvoJlziehbar dar, dass die Ver1u~engen tatsachllch angefal1en sind und die 
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Olberschreitung des Zielkorridors n ich1: auf Ineffizienzen be nJht. Die Berechnung der 

Venustenergiekos.1en 1r\lird in der folgent:En Tabelle verdeutnc'ht. 

Vtr1Ji h1m1rgl11 

H S 

1.1.1.2'. Aufwendungen für Stromalnspehä.ung durch Betrejbcr dezentraler 

Eaeugungsa 111 lagen 

Unte den A ufwend1.ngen tnr Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

91ungsanlagen sind Aufil iendungen ttl r den E EG- und d0fl KWKG­

Wä1zungsrnraelha nismus sowie die ErrtgEtte fü r dezentrale E1nspeisung1 gemäß § 1 B 

StromNEV dargestel t. 

1.1.1.2:L Nach EEG <e:ddusive EIn~peisemana.gement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 5reht vor, das-s die finanz:iene BeJastut"lg 

aus dem nach dem 3esetz. autgenomm~nen und verg lltetefl Strom aus Erneuerba­

ren Erierg len bundeS'iNeit glerciunäßlg vertei lt wird. Dies wird durctt den EEG­

Wälzungsmechanisnruus sichergestellt. D:::r Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produ~ierten Sl1om ab urd viargotet ihn nach den im Erneuerbare­

Energ ien-Gese (EEG} fest9eschrieberen sattem. 1 n der zv1eiten Stufe leitet der 

Verteile roottbetreibe· den EEG-Strom N9iler an den regetzonenverantwortllche11 
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Übertragungsnetzbetreiber (UNB) und Erha t von diesem einen finanziellen AuSa 


gleich. Die Alßviendungen aus Zahlungen an die Betreiber VQn EEG-Anlagen ent­


sprechen dabei den Erträgen a.o~ de.m fin3nzie1Jen Ausgleich. 


Aus dieser Po.silio

ie 

a

n O

lil wurde der Aufwand für vermiedene Netzentgelte in Hohe von 


Postion 1.1 .1.2.3. gebucht. 

us Abgrenzungen im J:ihre-sabscti!uss entstehen (perlodenfremde 

ber di8 Auhvandsseile 1eutrallsiert. Hieraus resultiert eirne KOrzu ng 

1.1.1 L2.2~ Nach KVVK-0 

Das KWK-G fördrnt die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie In elektrische Energie t.mj Nutzwänne. Zur bundesi.witBn Varg lelc:h

maß&gung der K\NK-G-!Förderurng ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

.Ausgleichsverfahren implementiert (§ ~ l<Vu'KG). Netzbetreiber sind \lerpfllchtet, 

K\NK-Anlagen an ~hr Netz: anzuschließtln und den In d!ese'n Anlagen erzeugten 

KWK-Stmm abzunetmen. Die Vergotung an den KWK-.Anlagenbetreiber selzt sicti 

aus dem Preis für dfffi KWK-Strom und dem gese!Zlichen KWK-Zusohlag • der ei ­

gentlichen KWK-Förcerung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte 01>mrtra91.1ngsnetzbetrelber (Ü~B) ist seinerseits zur Zahlung des KWK

Zuschlags verpflictioot. Aufwendungen u1d Erträge des Verte11emetmeln~lbars aus 

dem KWK-Zuscli1ag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber \ 'etmarktet. !Oie B~llLLJSskammer ge.ht davon aus. dass der 

KVVK-Strom zu den gleichen Kond itionm verkauft werd11m kann wie er a1Jrgekauft 

i.'1.11.lrde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen 9 eichen sich dabei m ZeltverlaLlf' 

aus. 

Der KWK-AnlagenbEtreibe r kann d an eugten KWK-Sttorn aber auah am einen 

Dritten (z. 8. Sttomhändler) Yeri<aufen. n dtesem Fall emätl er vom Ne1zbetreib6'r 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Ne1z1Jetre iber vorge­

lagerte Übertragung'Sltetzbetrelber (IÜ B) ist seinersetts zur Zahlung des K'NK

Zuschlags verpftichlet. 

Al!.ls dieser ~ositlon wurde der Aufwand für vermiedenB Nel21entgefte lo Höhe von 

n die Pcsition 1. i1 .1 .2.3.. gebJcht 

­

­

­
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Differenzen, die aus A bgrenzungen im Jahresabscllluss entstehen (perioden~remde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neulralisiert. Hieraus resultiert eine Hinzu· 

redlnung in Höhe von­

1.1 ~1 .2.3· . Nach § 18 StromNEV 

Betreiber von dez.elttralen Erzeug ungsrnlagan erhalten nacln § 18 SlromN EV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt, d as den ge9enlflber den vorgelagerten Netz- oder Um­

.spanl"lebenen durch die jewe il ige Einspesung vermiedenen Netzentgelten entspricht 

Entspreclnend § 5 Abs. 3 StromNEV shd hierbei die Zahlung9'n des letzten abge­

schlossenen Geschi\ftsjahlies. a s Kosterposition bei de r BGStimmung der f\letzkasten 

z.t1 berücksichtigen. 

Vermi€1den0 Netzentgelte in Höhe von 1.514.41 € au'9 Position 1.1.11.2.1. und In Höhe 

von US Position 1. 1 .12 .2. nurden auf\vändsgleich in Position 1 , 1.1.2.3. 

bert'Jcksiditlgt. 

Der ArloSatz. der vermiedenen Net?etttgete ist aus der Anlage 1 erslchtllcln. 

1.1.11 L2.4. E.Jnspelsemianagement..J111Jßnahme n 

Die Aufwendungen mr EJinspelsemenagement - Maßnahmen umfassen die Entscha­

dlg1.1ngszahl1.mger1 nach § 11 EEG. Gerräß §§ 11 und 12 IEEG können Netzbetreiber 

bei einer Netz barlastung m Sinne des§ 6 Abs. 1 Nr. 1. Af:Js. 2 Nr. 1 oder 2 Bucti­

slabe a EEG in die Einspels.eteistung v:>n Stromerzeugu ngsanlageri . die nach dem 

EEG oder dem IKVilKG gefördert werdm. eing re lten, um d ie störende Netzüberlas­

tung zu besei tigen. Oie von der Regerung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

strnmerzeugungsa~agen erhatten h lerf~ r eine Entschädigung. 

1.1.1.3. Betriebsvcrbrauch 

Die Position umfa9St den Betrag, de n oorNetzbetreiber zur eigenbetnlebllchen Nut­

zung verwendet DEser a uf tat.sactilrct~ gemess.enen Werten beruhende Lelztver­

brauch (Strorn. Gas, Wasser etc.) mussdurch Rechnungss•ellung nachweisbar sein. 

Der Sb"omverbrauch muss dabei den Bfiz:ienzanrforderungen insoweif: g enflgen, als 

dass keine überhöhten Sltombeschaffu l gspre ise in die Ka ku lalion Eingang finden. 

-to­



Als Verg lsiehsmaß:stab ist das Beschaff;!Jngsprersniveau der Verlu6tenergie gemäß 

FSV Verlustenergie tnr das .Jahr 20 11 (55,75@'MWh) heranzuziehen. 

1.1.ill.4. Aufwendungen für Diff'e-eniZ.-Bllanzkreis b:l:W, Aufwendungen rilll' 
den Ausg lalch v,on Abweich mmgon be· Standard lastprofilon 

Bette ber von Elek.trizitätsvel'1e11emetzen stehen bei Kunden. deren Leistungsvterte 

aus G.rOndmi der Küstemefflzienz nicht ~messen so.nderrn prognostiziert werdefl, vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren ium Ausgfelch ggf. enlstehender Abwek:hun­

gen von de n sbimdardisrerten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­

treiber von lEleklrizitalsverteilemetten wah len zwischen dem synthetischen oder dem 

analytischem Verfahren, 

Beim anaJytisohen Las_tprofll prognostizleren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten1 Lastpro1ile ihre r Kle inkunden und speisen danaclh Strom ins Neu ern. Die Be­

re.dlmmgen des Vert@ilemetzbetreibere enolg;en jedodh erst nac:ti der Lieferung. Das 

analytisd1e Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein 5 

kunctenlast auf die stromhändler aufgeteilt wird . Beim analytischen Verfahren erntste­

hen keirie Kosten ltlr den Netznutzer. 

Das synthetische Laslprofil ordnet statis·isch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Vemnuch smustern zu. Oie S4rnmhändler speisen 

Elek~rizifät auf der G-undlage der Summen dieser synthetls.ohen Laslprofile ein. Be'rn 

synthetischen Verfahren entstehen ggf Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Dfe Mehr- oder Mirndermengen sind hln~egen zwischen Netzbet reiber und HändJer 

abzurechnen t1nd somit für die Netzl<ostail neutra l. 

Vor dem Hlntergrunc, dass der Netzbetniber beim anatytischen Verfahren alle Kos­

ten auf die Händler ilberwälzen kan111 um somit d ie Netz.entgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es umer EffizienzgesCctltspunkten ztJmindest fragwürdig, ob überhaupt 

Kooten für diese Postion in den Netzen~erten berücksjci'ltlgt werden können . 

Da~über hinaucS Ist zu beactrten, dass al.$ Dnterenzbilanzkreisabweictlungen sowohl 

Kosten als auch Ertose generiert werdell können. Je nactidem, ob der Diffe renZbi· 

la11zkreis über- oder untel'SJ)eist ist, mues die übers.chüssige El'lergie. verkauft Oder 

die benötigte Energie gekauft werden. Eröse kdnnen beispielswel&e dann entstehen, 

wenn d ie AusgJeictlcseriergiem~nge zum ~bau des Überschusses groß.er ist a ls die 



Ausgle dnseooirgiemange zum Schlleßel aer Lücke. Er1öse entstehen aucti dann, 

wenn der Veirkaufspreis höher Ist als da- Ka.ufprets. Die Bes.ctilusskammer geht da­

'rlOrl aus. dass sictt Kosten und Erlöse mZeitver1auf In etwa arusgleichen. Aus die­

sem Grund hält es die Beschlus.skam~r mr sachgere-cht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des NelZbetreibera keime Erlöse oder Kost1en bei cler li3eslimmung des Aus­

gangsniveaus zu bert:icksic:lltigen. 

Die vom Netzbetreiber an.gesetzten Kos\en in Höhe von nd aus den oben 

genannten GrOnden vollständig eliminjer: worden . 

Der Netzbetreiber konnte mdetr Anhörung w m 19.02.2014 nadtweiseri, dass für die 

Dirfferenzbilanzkreisführnng 1?1in Dienstle6ter beauftragt wurde. Diese Aufwe111dungen 

für Personal- und tietriebskosten wurden von der Beschlusskammer in Höha von 

nerkannt. 

1.1.1.5. Sonstiges 

Der Netzbetreiber w9ist Kosten in Höhe· von Gemäß den elngereicti.­

ten Unterlagen handelt es sidl hauptsJichlich um Direktmalerial für die Baustellen 

u111d um Direklmateri d, welches Ober dre Stadrtwerke Steinburg GmbH a Dienstleis­

ter b0zogen wird. Im Bericht auf Seite ? teilt der Netzbetreiber mit, dass die Kosten 

mit den Volijahreswerten nicht verg leichbar seien, da d le Stadtwerke Steinburg 

1GmbH auch die Kosten für des Personal und die Gebaudekoste111 in die Preise el ­

kalkuliert. Gesunkene Peroonalkosten beim Netzbetreiber sind zwar zu erkennen. 

aber ein Nachweis, ·:lass s·c1i diese Kofilensenlrung aruf das Direktmaterial au~wrrkt. 

on nte nicht erbracht werden. Es ist ncht erslc:htlich , in wek:llen Positionen be"m 

Netzbe1TeCber sich dle Al-lsgliedenmg mr Lagerhallu ng kostgnsßlnkend a,usgewirkt 

hat Außerdem tellt der Netzbetreiber selbst mft, dass es im Jahr 2011 einen erhöh­

ten Wartungs- und h1slandhaftungsbeda 1f gegeben hat 

Der Netzbetreiber gi:>t an, dass sich die sonstigen Materialkosten wie folgt entwkkelt 

haben : 

- 12 · 




Aus der dargestellten Reihe ist erslohtllclh, dass der im Gesdlaftsjatir 2011 angefal­

len e Betrag eine B0som:lart\elt des Ges.i:näflsjahres darstellt. 

Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV K'>Sten dem Grunde oder der Hö e nach auf 

einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung d~ AusgangsHiveaus unberilcks.1chtigt. 

Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt vor, \venn bestimmte Kosteri des Nelz­

betr~~bs nicht perlodlscti, im l aufe der !'wveiten Regulierungsperiode. wiederkehren, 

sondern auss.chließhch einmalig im Bassjahr ~.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. De r 

Regelung des§ 6 A:is. 3 S. 1 ARegV liegt die Obe~legung ~u Grunde, dlass die Her­

anlZielhung dte1T Kosten e ines bestimmten Geschäftsjahres a1s Grundlagfil für die Fe:s't­

legung der ErlösobBrgrnnze n dann gere:hrlfertigt isl wenn die Kostenstin.1kU.J r in den 

aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren n der Regel im Wesentlfchen gleich ist (vgl. 

BßH. EnVR 48110 - .EnBW RegionaJ J.G•). Mit diesem Konzept ware n1clit verein­

bar, \'renn das Ergebnrs der Koslenp1TiltlllQ 201 1 auch inso-wert Gn..Jnd ge für dre 

Festsetzung der Erösobergrenzen bild~tB-, als dort Besonderheiten berücksichtigt 

sind, d ie a ssohließ eh in diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall 

sein. wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen 

slrid. die das Koste:nn•vea.u sjgnifikant g~e111über den Kosten der Vorjahre erhöhen . 

Eine Besonderheit legt hingegen nlchrt vor, wenn der NetzbCrttreiber p lausibel darlegt, 

d~s erstmals im Basisjahr Kosten ziu verze·chnen sjnd, die im LalJfe der Regulie· 

nmgsperiode (Wirk\!ngsze.traum) fortlaufend wlederkMiren. Der Netzbelre1ber wird 

aufgef ordert, diesen Nachweis zu liefern 

Mm den vorliegenden Unterlagern ist es ficht ersichtllci'I, dass diese Kosten periodisch 

·m La11.Jfe der zwe[teil Regulierungspericde in der geltend g emachten Höhe 'tvieder­

ket'lren. 

Zur Berücksictltigungi eines tor die zv.reite Regulierungsperiode repräsentativen Kos~ 

tenniveaus hat die Beschlusskammer d;m Durchschnitt der in den Geschä'ft.s.lahren 

2007 bis 2011 angefallenen Kosten zugrunde gelegt. Hieraus ergibt sich ein aner· 

kennungsfähiger B~rag Da

 

mitwurden die vom Nelzbetrefüer 

angeSßlzten Kosten um
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1.1.Z. Aufwendungen fOr bezogene Lei:stunge n 

Unter den Aufwendungen ttl r bezogene Leistungen sind insbesoooere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber~ AufNendull'lgen fü r ßl]nastrom, mr überlassene 

Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebs.mittel. für durch Dritte erbractite Be­

triebsführung und Kr durch Drjlie erbra::tite Wartungs- u f\d 1ns.tandhaltungslaisturt­

gen dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz ae.r Auf\"endungen an den \Orgelagerteri Netzbetreiber ist aus der Anla­

ge 1 er chtlich. 

ZU den vorge[agerten Netzkosten zähfenauch folgende Auf\vendungen; 

• Aufwendungen f{Jr Netzreservekapaztät (vgl . 1.1 .2.1.a.) 

• A1Jf111.oettdungen gamaß § 14 Abs. 2 STomN EV ( 1.1.2 .1. b.) 

• Aufwendungen ttr unters.pannungssEitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Auf'wendungen fl: r Brnds•rom (1 .L2.:t:.) 

• Aufilt'Bl'!dt.o'lgen kr sing11.Jlär ,genutzte ße1riebsmittel (1 .1.2.4.} 

1.1.2.1.a. da.von A1.1twendungen für Netzre-servekapazität 

NelzbBtraiber haben die Möglichkeil. Netzreserve beim vorgelagerten Nettbeb"eiber 

zu beslellen u11a in Allspn.icl'l ZiU nehme:n, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen d es .l.usfall:s. von dez:ernlralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsm~letn zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menharng zwisdhen der Jahlreshöchstlasl und den Aufwendungen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erlösobergm:nz:e 1enthaltenen An~tze sollen vrertmäßig dem Be­

'rag eritsprec:tien. der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Nelzbetreiber für die 

Vmhaltung und 1nFn1~prnr.hn~hm~ von Netzre~rvo1'::;plillzitat in Rechnung 9c!Jotcl1t 

wird. 

1.1.2.1. b1 
• davon AUrfWendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)1

Die Position ergibt sieh a 1.1s 'Yertragliche1 V0reinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander ve~bundene Netze der g leldhen Netz- oaer Umspannebene 
- 14 ­



gemäß § 14 Abs. 2 S 3 StromNEV beUe-lben. Der LeiHaden der Beschlusskammer 6 

zur Findung sachgerechter Sonderregetunge111 in den Fällen der Köstemvälzu ng n.ach 

§ 14 A™;_ 2 Satz 3 StrornNEV i,s.t zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorau$set­

zung:eri fü dme Anwendung des ·§ 14 At:s. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetrefber zu erbringen. 

1 .1.2.11.ic. davorn Aufwendungen fü· unterspannung$Ge-itige Messung 

Bei unterspa nnungrsseitiger Messung wl~ durc.h den vorgelagerten Netzbe1TBiber ein 

Al.lfs.clllag auf die Arbeitsmenge oder de1 Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verb..mdenen Stromver~lste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des vorgelager:en Net@elreibers werden bei diesem bei der Bestlmmung des 

Reg ulie~u1111gskontosaildos abgeglichen. 

1.1 r2.2. Auf!..verridungen für Ba lnd$trom 

Dmohi lange Transport'!Nege oder durch den Elns.alz von Kondensatoren oder Sp11.Jlen 

kann es zu einer Phasenversdl iebung kommen. Bei Einsatz VOll"I Spulen tritt nach 

Anlegen einer We<:h$efspannu ng der S!rom verspat€1l auf (induklive Blindlelsturig) 

Bei Kondensatoren lritt sofort der ges.attte Sb-om auf, die Spannurig muss s Ich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspann.mg an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blmdleistung). Werden bei :ler Phas.en\!erschreburig Grel\Z\~rrte über­

sduitten (i.d.R. Phasenverscl'liebung 25, d.h. Wirkleistung ::: 90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgeltan den voryelagert€ll Netzbetrefüer bezahh~n. 

1:L2.3. Aufwendungen für überrassene Neuinfrastruktur 

Unter der Posit ion ,.AILlt\vendungen für Ü)Srlass.ene Netzinfrastruktur" sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelte für d ie ÜbBrhsstJng beuiebsnotwendlger Anlagegüter zu 

erfaa.sen So1ch8 A-.i'\'tendungen entste:tr;in dann. wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des ents,prechenden AnlagevennöQe'OS ist. sonaem hm 

dieses aufgrund einer schuld rechtlichen Vereinbarung („P:adhtvertrag) vom Eigen~ 

1ilmer .zur Nutzuung, d. h. für die zwecke des Netzbelliiebs, über1assen wird. Die aus 

der Oberlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins„) sind nur bis zu der Höhe enerkennungsfähig, wie sJe anfielen. 

wenn der Netzbetrn·ber Eigentümer de1 Anlagen wäre. Maßgeblidl slna somit die 
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Kap•talkosten des curch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen. 

Zinsen urid Ge'!Nerbe-steuer). Filr die Kal<iulatlon ist damit die Kapitalstruldur und der 

GewetbesteLJerhebesatz das VerpactiteB maß{jeblich, Frerndkapita~insen und Bau­

kos.tenz;uedl üsse sind zu berllokslch~igen. GruncUage der Prafüng und damit e iner 

Anerkennung ,von Kosten i:st der ecngeret:hte Varpächterbogen. 

1.1.2.4, Aufwendungon für singuUr genutne 8etriebsmjftal 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird tor b~ ·mmte Ausgangssituationen (singulär ge-­

nutztes Bett iebsmittel) ein gBsondertes. !Entgelt definiert Es handelt ,sich um e bi sin­

91.1 ISr 1genutztes Betriebsmitte l , \VGnn 0 et1 Netzriutzer sämtliche iri einer etz- oder

Umsp:annebe11e von ihm genutzten ßetiebsmiltel ausschließlicti selbst nutzt . Das 

kann z.. B. ein Transformator sein , der 111u 1 von eim1m Kunden genutzt wcrd und der ihn 

mit dem 380-kV-H6<:hstspannungsnetz Yerbi ndet In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung e ines „angemessenen Ent gelts• ermitte lter 

Wert. festgelegt. 

Bei Aufwendungen für singu lär genutzte Betriebsmittel handelt es sicti dem Grunde 

nacti um voirgelagerte Netzkosten Im Sirrte des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

1.1 ~2.5. Aufwendungen für durch Oritto erbrachte Betriebsfüh1'1ung 

Aufwendungen für durelh Dritte enbrachte Betriebsfllhrnlilg belteffen regelmäßig Ver­

tragsges1Btltl rigen ausgelagerter Betriel»kosten. Die durth Dritte erbrachten Dienst­

le1sh.mgen sind nae'h § 4 Abs. 5a StrorTN EV maximal In der Höhe anzusetzen , wie 

sie anfielen, wenn der Netmetrelber die Leis11mgen selbst erbtringen wOrde. 

Grundlage der Prüf1.11g der durcll verbundene Unternehmen erb racllten Betrlebsfüh­

ru ng ist der jeweils eingereichte Dienstlestungsbog:en rur d ie sieben wertrnaßlg größ. 

t11u 1 Dlen$\le1stungsveirtrage mit verbUl'ldenen Unternehmen L8 . et § 6 b Abs. 2 

EriWG. Maßgeblich ffi r die Ane1kennun9 cler durch d ie Dienstleistung verursachten 

KM~ !lind gamit d ie K:;i lkulation~maßa.Ube nach der SfJomNEV. 

Darüber hc11aus müssen de OiensUeisrungsvertrage einem Fremdvergleichsmaßstab 

slandhalmn. Die Mrerktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssälze st 

vom Ne1:zbetrelber darzulegen und Zl!.l beweilsen. 1. d . R. hat der Netzb€1treiber In 

nachvollziehbarer \l\Jeise zu dokumentiEren , dass er F'reisvergleiche angeste llt hat 
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bz-1111. die Vergabe von Dlens1!1eistungsauftragen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

is1. Zudem darf die durch Dritte erbradlte Betriebs~ilhrung koste11Seitig natOrlich nicht 

·den Wert llbsrstelge"I. der zuvor bei eigS'ler Bewirtschaftung durchgriff. 

Der Netzbetreiber gibt f1Dr die seltetns c·er Stadtwerke Steinburg GmbH erbrachten 

Dienstleistungen Al,r'wendungen in Höhe von 1 • Darüber htnaus hat der

Nietzbetreiber für diese Diernstleistumger f!fnen gesonderten Erhebungsbogen über· 

mittelt. Entsprechend diesem Dienstlflist.mgserhebungsbogen l iegt der nach den kal­

kulatorisd'len Vorg,aben der StromNEV ermrttelte Preis mr die Ernnngung von Dienst­

lejstungen duroti Drite jedoch oberhalb des tatsächlich gezahlten Entgeltes. In d ie­

sem Fall rst ausS<:hli~ßlich auf die Koste1 in der Höhe des latsächlioh gezahtten Ent­

geltes nach § 5 Abs.1 StfornNEV abzustellen . 

1.1.2.6. .A111if\ive "dung;en für dull'ch Dritte erbrachte Wartungs- und 1n<&tand· 


haltungsJelstungen 


Für die Al!ilmendul\Q;!n für durch Drnte S'brachte Wartungs· und mnsta ndha ltu ngsle1s­


tungen sind dte gleir;hen Maßstäbe hen.nzuzienen wie für Aufwendungen für durch 


Drnta rerbrachfe Betrjebsführu ng. Es geten daher die Ausführungen :zu 1. 1 . 2.5 t:mt­


sprec:lhe • 


Gemäß den e ingereichten Unterlagen des Nalzbetrelbers resu liieren die Kostel\stei· 

gerungen in d i&Ser Po~ilio111 aus dem 5"höhten ~n6tandhaltungsaufwand und durch 

Preissteigernngen der lelzten Jahre. 

Der Netmetraibe gibt an. dass sich de Aufwendungen ft01r dmdl Dritte e rbracilte 

Wartungs- und lnstaldhalb.m9slelst1Jngei wie folgt entwicks t haben

A s der <1argeste1nen Henne ls1 eBiclltlicti, dass der m Geschäftsjahr 201 1 angefal

lene Betrag eioo Bee.ondertieit des Gescläftsjahres darstel't. 

Sov1eit nach § 6 Abs. 3 S. 1 A RegV K<1sten dem Grunde oder der Höhe nach auf 

efner Besonderheit jes Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

b€lzieht, b leiben sie bei der Ermitdung des Ausgangsniveaus unberücks chtigt 

­

­
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Eine Besonderheit ~ Oeachäftsja hres l iegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netz­

betriebs nicht penocasch. im laufe der Nteiten Regullerungsperiooe. wiederkehren, 

sondern aus.achließl eh einmalig an Bassjahr l.S. d. § 16 Abs. 1 ARegV .anfall.an. Der 

Regelur'ly des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV liegt. die Überlegung zu Gruoo0, dags die Her· 

anziehung der Kost6n eineis bestimmtenGeschäftsjahres als Grundlage für die Fest­

legung crer Erlosobefgrenoren dann gere:htfertigt ist, wenn die Kosternstrnktur in den 

aufeinandertolgenden Geschäftsjahren i'l der Regel Im Wesentlichen gleich ist (vg 1. 

BGH, EnVR 48.110 - „EnBW Regfonal t.Gu). Mrt diesem Konzept wäre nicht verein­

bar, wenn das Ergebnis der Kostenprcirung 2011 auch in:soweit Grundlage Jür die 

F·estsetzung der Ertösobe rgrenzen bJICJl;rte. als dort Besonderheiten berücksichtigt 

sind, die aussctiJießtch in diesem Gesc:liäftsjahr aufgetremn sind . !Dies kann der Fal l 

sein, wenn in dem maßgebl11::h.-en Geschäftsjahr einmalige Effe te· zu verzeichnen 

sind. die das Kostenniveau ~ugnifikant g:igenllber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

B ne Besonderheit liegt hingegen nicht 'lf.)f, wenn de Netzbetreiber plausibel dartegti 

dass erslmals Im Ba9'isjahr Kostern zu rnrzelchnen sind, die im Laufe der Regolte­

ru111gspe~ode (Wirlu.11gszeitra um) fortla ufe'nd w.ederkehren. Oer Netzbatreiber wird 

aufgefordert, diesen Nachweis zu liefern 

Mit den v<lrliegenden Unterlagen .-et es richt ersichilich, dass diese Kosten periodisch 

im laufe der zweiten Regullerungsperii:de in der geltend gemachten Höhe wieder­

kehren. 

In der Tefefon1<onferenz am 19.02.2.014 hat der Netzbetreiber nachgei.\liesen. dass 

die Kosten f(U Wartung~ und lnstalldhalltng stark s.chwa111k.en und haufig Leistungen 

von Dritten übernommen werdtan. Die Be$Clilusskammer hält es in Anbetracht des 

Vortrags, des Netzt:etreibers für sac:h~recht einen Durchschnitt der ln den Ge­

s.chäffte.jahren 2009 bis 20 11 angefal enen Kosten zugrunde zu legen. Hieraus erg ibt 

siich ein anerkennun;,sfähiger Betrag v 
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1.1.2.7. 

1.2. IPsrsorrialkosren 

Persona kosten setzen sich aus dBfl K<istel"l für Gehälter und LOhne (Lolnnkosten), 

aus den Kosten für soziale Auf!.uendungen gern. § 275 ~I Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicl'lerung und Sotialversicharung (Angestellten-, Arbeiterren· 

ten-, Knappschafts-, Kra1nken-. Pflege· , Arbe1tslosenversicherung)) und aus. den frei· 

i.villlgen Personalnebenkosten gern. § 2A'5 II Nr. 8 und IU Nr. 7 HGB (Aufl.\rendungen 

für Altersvl!rsorg1LO"lg und für Unt€lrstDttLO"IQ, z.B. Zuschüsse an Pensiornskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswotnungen, Unterstutrung$einrtelltungen, Aus

gabrgin für kulturelle und sportncoo Fötde-ung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personal kosten rrüssen sich •mmer auf einen Art:ieltnehmer 

a~ StromnetzbelFl!bers und das Jahr 2011 be2lehen . 

Unter der Position L~hne 1.1nd Gehälter werden d le Bruttobeträge der Arbe sentgelte 

Z\.lsammengefasst. Zu Löhnen und Gehältem gehören alle Vergütllr\gen, die die Be­

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und GesctlaftsfOhrer sowie Mitg lieder 

des Vorstand<S emalten, gleicngOltig In \le eher Form s·e gewahrt werden, also auch 

Sachbezflge, Aufv-1andsentschädig ungenetc. Die Buchung von Löhnen und Gehäl­

tern erfolgt aUJf bes . . O..ufwandskonter1 atsTeil der Personalkosten. Belege fOr bered1· 

nete und gezah~te Lbhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein . 

Der Bet~ag ist in der Regel der Gewinn-und Verlus~redmung zu entnehmen, entwe­

der 

• 	 beim Gesam1kos.tenverfahren un~r Personalaufwand, getrennt In 

{1) lohn0 und Gehälter sowie 

{2) ~iale Al.:.tgok11 u11u Auf~nJungen für A ltersversorgung und tor Unter 

stilfzumg 

oder 

­
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• 	 beim Umsattkoatenverfahren seJariert aus den Positiomm Herstellungsko~ 

len, Vertriebs- und Vetwaltungskosten . 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmai ausgeübten Betriebs- und Personalratstä­

tigkeit , Kosten aus der Berurs.ausbDth.mg und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kostfm v,on Betriiebsklndertagesstätten ·ur Kinder der im Netzberejch beschäftigten 

Bebiebsangehör1gen betreffern teilweise Lohnb~s1andl:e~I!. Dies.e Positionen sind un

ter 1.2 .1. aufgeführt Keinen Lohn s ~Im h ingegeri betrleblictte und tarifv.ertragliehe 

VereinbarullQen zu Loh11zusatzleistun9En dar, &OWeit diese In der Zeit. vor dem 31. 

Dez. 2008 abgeschll:>ssen worden sind. Diese Position ast daher regelmäßig nMI z1.1

zuordnen. Bei a[len Positionen ist zu l:eaohten, dass die Kosten das ilbliche Maß 

nicht ilbflrscll reitel'I dürfen. 

1.~t2. Soz:lale Abgtben und Aufwendungen tor Alte~versorgung und für Un· 

terstOttuog 

Die Posmon setzt 'S"dh zusammen aus Jluf\verndungen gern. § 275 ~ I Nr. 6b HGB (Ar~ 

b11!1itgeberantelle an der Unfallversicherung uoo So.zia!Vers.lcherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-. Krankr;n-, Pßege-, Arbeitslosenveraicherung)) utld 

aus den freiwimgen Personalnebenkostm gem. § 275 I~ Nr. 8 und II I Nr. 1 HG8 

(Aufwendungen ffi r Attarsversorgu ng unj für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pen­

sionskassen, Gratifikationen, WerkkUchein, Werkswohnungen. Unterslfltzungse nricti­

tungen. Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglie­

der). 

1.2..2.1 

Gern. § 275 II Nr. 6 und III Nr. 7 HGB können Auf\vendungen für die Altersversor

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Ka ulation von Bedeutung sind. 

Der' cfflzleru;gedanl4:e verhindert ~doci'l die Übernahme j~ l"clier Alffwendungan In 

dte Delr'llvhtung. Peir:sonalz.u!iatzko6ten (Sozl.a le Abgabt:t I U I IU Aul m::11uu1 l !Jl:ll I rDr 

Altersversorgung u11d fllr Unterstotzu f\g) sind der Höhe nach anerk.ennungs.tahlg, 

warn sie zu den Personalkosten In einen angemessenen Verhättnis stehen. Ein effi­

zienter und sfJuktvrall verg le"chbarer r-i.e1zbetrefüer (§ 21 Abs. 2 EnWG) Ist unter 

Wellbev,nubsgesid'l1spunkten ge:z:wungern. sicll an den im Wettbewerb Ober den Er

fös durchsetzbaren Personalz.usatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli ­

­

­

­

­
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Ohen Altersversorg ungsmaßoohmen und Aufwendungen filr Vorruheslandsregelull­

gen \verden dadurct auf ein wettbewertjiches Maß begrenzt Die Anspruche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch dL8se Prt.lfung nicht betroffen . 

Die Flna11Zmittel dar gesammelten jäht ltehen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersver-sorgurig und Pensionen sind bei der Kalku lation Netzkosten mindemd in 

Ansatz zu bringen, SE!he hierzu 3.1.4.2.1. 

1.2.2.2 Soziale Abgaben 1J11nd s.onstige Aufwendungen 

Kosten für soziale ,,Gbgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfal versld'lerung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-. Knappschafts-, Kranke1-, Pftege-. Arbeitslosenversicherung)) sJnd 

ggf. berücksietitlgungsfähig. msofem di~ entsprechenden Aufw(!ndungen dem Effi­

zil!lnzg&danken Recnm.mg tragen. Der Eflizienzge!1anke Vßrhind1Jl1 jedoch die Clber­

nanme JegUeher Aufwendungen in die Betrachtung. 

1.3. ,Zinsen und ähnliche Aufwendur.gen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 ros. 2 StromNEV in ihrer tatsächl ichen ALJf­

war\dshöhe i:u berücksichtigen. hbchslens jedoch In der Hohe k.apitalmarktüblicl'ler 

Zinsen für vergleict"bare Kreditaufnahm:m. Mit dem zw~iten Halbsatz dfeser Rega­

ung hat. der Verord'n1Ungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert. nach dem bllan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Ne-tzbe11Tiebs nur insO\veit anzusetzen sind, als 

sie den Kosten e inn effizienten und sITT.Jldurell vell'gleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

Dabei Ist a1Jf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi· 

te.s. abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vor:eilhaft erweist, wendas Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me g~unk.en ist. Ex ante i~ aber eino l.lolche Eotwlekltiflg in der Regel nicht hinrei 

chend sicher erkennbar. Im ZVJeifel h~ der Netzbetreiber darzulegen, dass seine 

individuellen Kredilkondiüorien lm Zeitpl nkt der Kreditaufnahme den dama1s gUltigen 

Kreditkonditionen &lltspracil\en. Zur Prulung der Angemessenheit sind hlerfOr P lausi-­

b ilisieru ngs2iinssatzirellhen von der Beschlusskammer herangezogen 'i.VOrden, die er­

höht um einen Re1evanzabstarnd die Zirasreihe (vgl. Ausführungen zur E19enkapit:al­

- 21 ­



verainsung} widerspegeln, die sich an ~ 1 Abs. 7 StromNEV orie11tiert Somit er-gt!l­

ben sich die Plausibilisi0rungszlnss.mrelhen aus dem Mittelwert der von der Deut­

schen 8 1..mdesbank i1-eröffen1tllctiten Urnl:1ufsrendite festverzinsli cher Werlipaplere In~ 

1 ndis.cher Emitteriten - Anleihen der öfentlicllen Hand, der Umlaufsrendile festver­

zinsncher Wertpapiere inländischer Emittenten - Anlejhen von Unternehmen (Nictlt­

MFls) und der UmJaufsrend ite inländiscner Inhaberschuldverschreibungen - Hypo­

ltlekenprandbri.efe und de r Addition elree. Relevarnzabstandes in Höh€: von 01 1% . 

Kreditkosten, die aus einer Kreditaufna nme mit Fes2insvere inbarung resultleren, 

sind g rundsätzl1ch artzuerkenneri, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzlnoniveau 

niedriger liegt, es s.el denn, dass eine U11finanzierung unter Beraokslchügung etlvai­

ger Vortglllgkeitsemicliädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die ~m Tabellenblatt ,A.5. Darlehens:siplegel 11'' von dem Netzbetreiber ecngotragenen 

Be~räge für "Zinsen und ähnlfctie AufvP.ndungen· werden m•t Hilfe der genannten 

j ah resmdividuelfen Zinssatzreihen p!au~ibilisfert . Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass. die zu den genannten Beträgen konespondie:mnden Zinssatze übemöht 

sind. wenn diese über clen Plau!ßbilisierungszinssalzreihen ltegen. In diesem Fall 

wird der jei.velClge von d er Beschlusskanmer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der a~uerkenne11den Fremdkaptalzins.en verv1endet. Um die durchsclmittli­

ci'le Zinsbelastung des Kalenderjahres ~011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

Im f abel lenhlatt ,.AfJ. Dar1ehens.spi egel 111 ... :zudem das durchschniHlich geb1.1fldene 

Kapital des Kalende j ahres 2011 tor dasjewe1liye Darlehen herangezogen. 

1.3.1. gegenüber verbundenen Untenehmen 

KJedilaufnahmen des Ne1zbetrelbers bei assoziierten Unternehmen bedürften stets 

einer kritischen Überprtlfung. Dies giH oowohl h insictltlich der Kreditkosten als auch 

der g e'Nählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumlna. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beec:lnriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­

t reibers bt!li &inem assozlierrten Unterne~mlllln trifft jedoch den Ne~be~refüer e ine ver­

stärkte Nachweisilast hinsichUich der MarktOblichkeit der Kreditbedingu r)Qen. 

1.3.2. g,egenüber Unternahmen, m~ denen ein Beteiligungsverhältn ls be&teht 

Es gelten d[e Ausführungern zu Ziffer 1 .3. und 1.3.1 . entaprechena. 
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Zinsen fll r IKrecUtaufnahm12n von nlclnt rrit NetzbeU'e[bern v.erbL.mdellen Kreditgebern 

sind g nundsät.zlich z1.1 bel'Ock~ichüsen, es sai deniil dass dem Netzbetreiber g ünstlge­

ra Kreditaufnahrnemögrichkeiten ·m Zfitp1.1nkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sol[ten sich bel der F'rüfiung e itsprecheind@ Arthalts.punkte ·e rgeben, muss 

der Netzbetrelb.er darleg;emi. d~s keirn günstigere FlnanzierungsmOgllchkeit be­
stand. 

Die Beschlusskammer hart die Zirnsen ffi· da.<S Jahr 2011 mit dem .Zinssatz deß Netz­

b12treibers nac.lngerechnet 1,1 nd ist zu folgendem Ergebnis g12kommen: 

Ur'itef" der Position Sonstiges weist der rietzbslreD>er unter anderem Kosten ·für eine 

Blilrgscha1tspro\fision in Hohe von 1 . 209 E aus. Es ist nicht plaus1bel. weshalb ein 

1.4. Sonstige Steuern 

Betrilebsstel!Jem sind alle Steuern, die In der SteuertJlanz: abzugsfähige Bekiebsaus~ 

gaben ~i m 1d. Di1:11 kalkuratortsche Gewertesteuer gemars § B stromNEV stellt keine 

Betriebssteuer da r. 

Der Ne:tzhetrel er \veis1: hier neben der Grulldsteuer auch ein@ Steuernaclnrorderung 

in Höhe von 1.283. ~ aus. Diese Sfeuerrachforderu 11g kann nicht In den Netzkostel"! 

berOcksiichttlgrt werden, da hier nm Kost<:n des Geschäftsjahres 2011 berüc"ksichtigl 
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werden !können. Die Steuernachforderurg ist nach Auffassung der BBßchlu~skrunmer 

periodenfremd und romit nicht anerkennJngsfähig. 

Die angesetzten Kosten in Höhe von 

gekorzt. 

1.5. Sonstige betrieb1 i ehe .Aufwendlnge1n 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendun3Em beinhalten aufwandsgleiche Kosten für 

Konzessionsabgaben, Mieten. sonsüg!'.!I =>acht.zinsen, sonslige LBasingraten. GebOJl­

ren und Beiträge, Versicherungen, Bore.bedarf. Drucksachen und Zelts.OOrrften. Post 

und Fraetlt, Redhte.- und Beralungsleis.trngen. Sponsoring. WerbullQ, Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bev11i111,Jng und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Eln-­

zel\vertberlc:h~igungen und ~chreibung,en auf Forderungen, Zahrungc~n an Städte 

oder Gemeinden nad1 Maßgabe von§ SAbs. 4 StromNEV sowie filr Sonstiges. Oie 

Beulftie ltJng der Sachgerechbgkeit und ~ffmeri:z der jeweiligen Kostenansätze sind 

e ner E inzelfallprt'.lfung \IOrbehatten. SO?eit abv1eichende Aspekte oder verallgemei-­

nen.mgsfähige Grund~e bei der PrDfLng berücksichtigt wurden, slfld diese im Fof­

genden ergänzend erläoteirt. 

1.S..1. Konzsssionsalbgabon 

Koro:essionsabgabei sind Entgelte, ere Energreversorgungsllntemehmen filr die Ein­

räumung des Rechts zur BenL.11tzung öffeillicher Verkehr.s\ovege für die VerJeg ung l.JOO 

den Betrieb von Leitungen, d iG der unmltelbaren Versorgung von Lelztverbrauchern 

im Gemeindegeb'et mit Energie dienen, ~trichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Po6ilion 

ist enrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu ieutra[isiere.n (Ansatz in je\1teils glelel'!er Hö· 

l'ie). Hieraus resu liiert eine Kürzung in H6he von 6.308 €. 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzh1sen, soru~tige Leasingraten, Gebühren und Bel­

triige 

lri dieser P'Dsilion sind die für den Betr&b elll"les E ektiriziratsv~rsorg1.1ng$netzes be­

trlebsnotwendigen Kosten für Mieten, S(lnstlge Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 

Gebt)hren und Beiträge z u vertu.11cheri . jie Vereinbarung marktüblicher Ansatze Ist 

vom Netzhetrie erd arzulegen. 
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1.5.3. Vcrsichorungen 

1 n dieser Position sirid die für den Betneb eines Elek.trizifätsversorgungsnetiles be­

triebsnotwendigen Koisten für Versicherungen (Sach- und Haftpfiichtversicllerungen) 

.w verbuchen. 

1.S.4. Bürobedarf, Drucksachen und 2sH.sch ritten 

In dieser Position si'ild die für den BelrEb eines ElektJl?;ltätsvets.orgungsne1zes be­

UiebSflolv!.renaig;en Kosten fOr Bllrobed~. Drucks.a.ctlen und Zeitschriften zu verba­

cnen. 

1.5.6. Postkosten, Frachtkosten Wind ihnliclle Kosten 

In dieser Position snd die für den Betreb eines El1ektrizitätsversorgungsnetz~ be­

triebsnolwendigen (Porto-)Kosten für Poot, Fracllt und ähnliche Leistungen zu venbu­

chen. 

"11.5.6. R&chts- und Beratungskosten 

Rechts- und BeratLu'lg!l~osten müssen einem Fremdvergleichsma1ßstab standhalten. 

Die Netzbelre ber -sind verpflichtet. gerade im Bereich der fortlaufenden Manaa~ie~ 

rung von Beratung<Steisttmgen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

glelohe anztisteJlen. Für andere Beratungskosten ist in&besondere damJlegen, dass 

die IBeratungsleistungen sinnvolle Bera11.mgslnhatte umfassen und aie vereinbarten 

Vergüiunge111 dem Marktniveau entsprechen. Alre Beratu11gsleistungen mtlssen s.lch 

auf den Netzb€1trieb llenehen, daher is1 auf die Atlgreru:ung zu anderen Aktivitäten 

zu acllten. 

11.!i. 7. Sponsori1ng. Werbwi 111g~ Spenden 

Der Netzbetreiber hat fU die Sponsori~. Werbung und Spenden rnsges.amt einen 

Bfltrag in Hohe von 16.012 € geltend ~cht Die Aufwendungen für Sponsoring. 

Werbung und Spenden sind nicht zu benlcksichtigen . Eß. handelt sieh bei dem gel­

tend gemac~ten Aut.vendungen für Spmsming, Werbung und Spenden generell um 

Kosten, die keinerlei Bezug zum Nelzb~trleb aufweisen (vg 1. § 3 Abs. 1 s. 1 Strom­
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NEVJ . Sponsoring, \Veribung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbmdungsin· 

strumente eingesetzt werden, in der Ne entgeltkalkulation nictit berück.sichtigungs­

fähig. Aus der natcrtchen MonopofstellLllg des Netzbetreibers ergibt sicil, dass sol­

che Aufwendungen Ihren m wettbewemlichen Umfeld bestehenden Zweck in der 

Monopotslh.1atlon von vomeherein nicht erreictlen können, da die Netznutzer regel­

mäßig keine Wahlmöglichkeit zwisdlen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der 

mit W'erbealdiv.ifllten 'rJ8rbundene1 lmag.e~ev.ilnn ist - bedingt dumlrii das Monopol ,ei­

nes Nelzbetreibe:rs - für deri Bektrlzlta1SnelZbetrieb nictJt erlorderlic:tl. Die Vortene, 

sofern sie nicht ohne-hin Ideeller Natur dnd. liegen eher beim assoz;i ierten Vertrieb. 

Hiervon werden AufWendungen für sog. aufgabenorientiert1€: Kommunikation (Perso­

nalwerbung, gesetzhclie Veröffentlichungspflichten etc.) nicht erfa$Sl. Mil Schreiben 

vom 28 .05.2013 hat der Nelzbetreiber di3 Unterpositiol!'len angegeben Aufgrund d ie­

s.er Angaben und den ob811 genannten z\1Js.f0hrungen hat die Beschlusskammer die 

allQesetzten Kosten ffi r die Kunderu;eltschrift, d e 1 magew€!rbung und die Spenden in 

Höhe von 12 .1.20 1E gekürzt und ledigl et die verbliebenen Kosten unter anderem für 

Bekanntmachungen u lld Veröllentlld'I un~en in Höhe von 3.892 E in dem Nmzkot;ten 

berilcil:siehtigt 

1.5.8. Relsekos~en und Auslösungen 

In d ieser Posttion sind die für den Be1reb eines Elekt:rizitärtsversorgungsn~es be­

triebsnotvo1endlgen Ko-sten für Reisen und Auslösungen ZJ,J verbuctien. 

1.5'.9. Bewirtung1 und Geschonko 

In d·es.er Posltlori s nd die für den lf!etrieb eines Elmdrizitatsversorgungsnetz,es 

narchwelsllcti belrie'bsnotvrendfgen Kosten fOr Bewirtung und Geaehenke zu verbu­

chen. Der Netzbebeoor hat mr Bfi.l'Nirturg und Geschenke in99es.aml einen Betrag in 

Höhe von 2. 1:23 ~geltend gemacht Die>e Aufwendungen sind nicht zu ber cksichti­

gen, da die Betrjebsnotwendig'kelt der n Arl:s.atz gebraooten Kosten ffir Bewirtung 

und Geschenke von dem Netztreiber weder dem Grunde nocil der Höhe nach hlnrei­

cflend dargelegt werden konnte. Die Besch[ussk.ammer hat aus d iesem Grund die 

angesetzten Kosten In Hohe von 2.123 ~vollständig gekürzt. 

1.5.1o. Wartung und lnslandsetung1 
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lrn dleset Position !3iind dte filr den Betrifil ejnes Elatbizitätsv!'ltrs.orgungsnatzes be­

triebsnotwend~gen Kosten für Wartung Jnd l11Standselzun9 21J.J vertiuchen. Bel der 

Wartung und lnstaoos.r!llzun91 ist von ki)ntim.1ierlicl'len Prozessen langlebiger Wi:rt­

schaftsgrrter auszugBhan. 

1.5.11. Eiinze~wertberichrtigu111ge1111 und Abschrni bungan auf F·ordariu ng;e11 

EinzeL\~rtbefic:h~gungen und .A!bsdlreitungen auf Farderung~n sind nur dann be-­

rlldkslchligungrsfähig wenn sie eindeutig dem N'.elzb~b zugeor-dnet vterden kön-­

nen. In der R1egel ~nd dJies Absctirwburgen aLJ1f nidht geleistete IHausansohlusskosw 

ten und Baukostenzuschüsse sowi0 Einzelweflberichtlgungen und Abschreiburngen 

aufgrund der Zahlungsunfah~kelt eines Hälildlers. In keinem Fall können fmcle­

rungsausfälle des Vertriebs gegen Enc kunden anteiJig ins Netz auch i.R.v. flau­

sdhat1nerFtbefi.c:Mlgungen geschlüsselt vatlen. Das RSsfko des Fa..-derungsausfall:s. 

der Endkunden tragt der „asso~iierte" Vemieb. Bestilnde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anrteiHg auf den Netzbe:rieb zu fibenragen. w-ürde d[es. zu e1ner 

Quersub'!fentianierung urnd Benad1teiligLng von IDrilthändlern führen, da der Neabe~ 

trieb keine Forderungsausfä111e von Dritthäfldl'em übemehme'n würde. 

Kosten, die 11.mter der· Position Elnz1e~erlberictltigurngen urna Absctireibungen al!lf 

Forderungen geltand gemacht werden, sind Im Übrigen nu:r dann beräoksichtigungs­

fähig, wenn es slc:lh um Abe.chreibullQEn auf uneinbri:11gljche Forderungen handelt 

Un8lnbringliclile IForderungern liegen vor, wenn es sich um einen endgülligen Forde­

rungsau~fa~ I handell, a. h. die Beitreiblfilg des Forderungsbetrages erfolg IGS abge­

s.eMossen wurde (bspw. frudltlrn~e ZViall{Jsvofü3·freckung oder lnoolvem:verfahren 

mangele. Masse eingestellt). Darüber hnaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen FoFderungsausf.älJe e in0r Kostenarierliielilnung von Absohreib\Jngen auf unein­

bri ngtiche· fornerunyen rmtgegen. Das Vortlegeri unellilbringlichler Forderungen ist 

·vnm Nelzbetreiber all.lsflilhrthclh, unter Nenm1ng1der Firma des Oebitorrs. der Höhe des 

Forderungsausfalls. der durdngetuhliten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

·1Teibu119 r!tc. dai.\!IJ.Jl~en. 

1.5.12. Zahlungen an Städfto oder Gameindsn nach Maßgabe V10lil § 5 Abs.. 

4 .SoomNEV 
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In dieser Position sind d i& Zahlungen an Städte oder Gemejnden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 Slrom N EV :zu verbuchen. 

1.5.13. Sonstiges 


Für diese Position gell:efl die vorstehenden Ausführungen glePc:hermaßen. 


t.5.14. flllll gosottlidu1111 Rahmen ausgeübte Betriebs.- und Porsonah'at&tä~ 

tigkeirt 

1.5.16. Barufsau&bi~dung und Wtiterbi ldung im Unternehmen 

1.5.16. Betriebskindertagosstäctt@n fOr Kinder der jm Netzbereich boschäf­

tigten Beti'rebsangehörigon 
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2. 	 Kalkulatorlsche Bewertung des Sachanlagevermögens sowie ErmitHung 
der kalkulator1ischen Abschreibungen 

Planmäßige od€lr a~erplanmäßige W€1ttminderungen von Vermögensg~enständen 

werden in de r Absctireibung erfassl 01& für die Netzentgettkalkulatlon maßgebliche 

Absctirnibu11g1ls.t jedoch anders als. bei aufwandsg leicnen Kos,ten im Sinn€! de §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus cer GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf 1Grundlagre des § 8 SlromNEV rein ~.a1ku latorlsch elTTUtte.tl und @rsetzt somit den 

handelsbilanziellen \Vert. Damit wird d ieGewahrleislt.mg eines langfri~tig angelegtem, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Net!betrlebs gesicllert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigefl Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ell'rnittl tJ ng der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StrnmN EV}. 

Für die En-nittlung der ~alkulatorlschen Absch re-lbu ngen und der kalkulatorischen Ei­

genkap llalverzcnsung ist die BeS1i:mmul')~ der kalku1atorischen Riast\IVarte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. ßej der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrelbun­

gen st gemäß § B Ab1;.. 1 S. 3 SITomNEV ZiU 1.mteraohefden nac:h Anlagegütern, die 

vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (A.ltanktge). und AJ'!lagegütem, die ab dem 

01.01 .2006 a ktiviert wurden (Neuanlage~ 

Bei Altanlagen w~rdan für den e lgenfin1nzient&n Anteil des Anlagevtarm6gens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis ffr dif!I werteren Berecllnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StrnmNE.V). Die Tagesneuwerte werden mittels lnde)(ierung 

der nr.storischen Anschaffungs- und Hgstellungsk,osten ermittert. Für den fremdß­

nanzierten Anteil de~ A nlagevermogens brlden die jevreiligen nlstorischeti Ansdlaf­

funge- urntl Herstellungskosten den Arngangspu nkt fil r d ie i.veltere Wertermittlung 

(§ eAbs. 2 S. 2 Nr. ~ StromNEV}. 

o·e kaJkulatorlsc:hen Absc:hmibuogen der Neuanlagen s.ind gern. § 6 Abs. 4 Stmm· 

NEV ausgehend von den jmvemgen histcrischBn Ans<:haffungs- und Herstell ungskos­

ten n:;ii~h dor linearen J\br.ohroil::11.m93mc1hode jahre3bez:ogen (§ G Abs, ~ S. 3 urlt.J 4 

StromNEV) zu ermittgln . 

Demenraprechend $hd zunächst die ori~lri3ren historischen Anschaffungs- und Her­

stel ungskosten v..1Identifizieren. NelZ1ka.1re und verglcfchbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führe11. dass d ies& Berechnungsgrundlagen \Jerfälsdlt \verden. Da er 
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ist sic.lnerzustellen, dass derartige Werunsälze nicht an die Stelle der originären Art­

5chaffungs- und Herslellungskos.ten treten tmd die Meldungen der Anschaffungs­

und Herslsllungskooten 'YOn eventue len Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schDeßend sind aus den originären lniskrischen Anscflarffungs- und Herstel ungskos­

ten ml~hlffe von Preis.iindiz:es TagesneL1W;i-rte zu berslimmen. um die eigenlimmzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen b~rec:hnen z.u können. Aus der gew;chteten 

Beslimmung der An:s.chaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesoouwerten und ru 

Anschaffungs- und Herstellu l\gskosten ~owie den Restwl!rten der Neuanlagen \Vtird 

schließlich die ka ulatorfamhe Jahresabrilreibung beslfmmL 

2.1. Hi&torls.che Anschaffungs- und l-erstti11 ungskosten 

Die historischen ArlSChaffungs.- und Herstelfung5kosten sind m§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal defihiert als die Im Ze~wnkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Arischaffungs- und Herstelrung:skos.ten. 

Entscheidend bei der ror die kalkulatoris:lle Berechnung das Sacltanlagevennögeru; 

relevanten Ans.chaff Jngs- und Herstellu1gskosten e ines Anlagengutes ist. dass sie 

den historisctlen Arisdhaffungs- und HeßtelCungskosten enta,prechen (vgl. § 6 Abs . 3 

und 4 StromNEV). t;Jaßgeblich ist also ckilr Zellp1.1 nkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- 1,1nd Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es. grumlsät.zlii::h, AllSchaffungs- uid HerstelJungskosten z.B. durch eine Rück­

rectlnwng anharrid zeitnaher üblrcher Nt:schaffungs- und Herstatllungskosten unter 

E.nbeziehung quautativer Veranden.mgen des zu belrachmnden Gu~ zu ermitte ln . 

Nach § 6 Abs. 3 ulll 4 StromNEV bilden die jeweiligen hlstorlschein Ansohaftungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sadlanla­

gevermogens. Insofern die in Rede stehenden Vermögensfeile betiriebsnotwendlg 

sind. Zum betriebsrotwendigen Vem1o~em gehören al e Vermögenswerte, die dem 

Ab lauf des. Geschäftsbetrjebs zu dienai bestimmt sind. Nicht betriebsnotw~nd ige 

verm~.geristeile sind nictri a nzus.etten. Oae. Mengengerüst darf somil nur in Betrieb 

befindl iche Vermögmsgegenstande umfassen . 

Nicht aktivierten sondern i;.B. über lrstandhaltungsaufw.and firaani;ierten Vermö­

g ensgegenständen fehU die Ansatzfähi~eit schon dem Grunde nach. Da unterste11t 
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werden muss, dass diMe Bslräge In da- Vergangenheiti schon wieder verdient wur­

den, ist deli NetznulzBr nictlt durch emwten Ansatz a1s Anschaffungs- und He-rstel­

hmgskosten zu bela"Sten. Dements.preciend ~ind A.nsatz:e der An~cllaffungs- und 

Herstellung.skosten seit 2005 dahingehe1d zu beleudhten, ob das Prinzip der Bilanz· 

ste1igkeit lom. der Bewerhlngsstetigke Berüc:ksiclltigung fand. Die aufgrund des 

Entfarlens e iner jät r1ich~n Pti.lfung eröffnete M0glicllkeit, Ak11vierungswahlrnehte 

Stänker als bisher zL nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aklivieren darf nicttt zu 

19estmteten Mehrk0$ten führen. Der era)arte Aufwand wil rde sonst zweimal zurück 

verg Citet, zunächst In der nicht durcl'l Effilj]enzsteigerungen unterschrittenen Er1ös.­

obergrerize und dann hn Form erhöhter P<apltal osten (sog. OPEX-CAPEX-Switdl}. 

2.1.1 rO bergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der ErmitUung der ka ku latorisclten 

Abschreibungen für ~en fremdfinanziertiEn Anteil der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen. im Zmitpun l Ihrer Enichtung 

ers1malig aktivierten Anschaffungs- l.l nd HerstellullQSlmsten {"hisloriselhe Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") au'Szu~heri. § 6 Abs. 8 StromNEV untersagt eine 

AbsdhrelbtJng unter Null aufgrund des Wiederal.lftebens k.a lkuLatorisdler Restwerte. 

insbesondere auch m Falle einer Verärtderung1 der ursprünglichen Abschreibungs„ 

dauer Nach der aut:dni.lckllotien Regelung des§ 6 Abs. 1 StromNE.V gllt das Verbot 

der A!bschrefüung l.l rrter Null u ngeacht€l1 einer Anderung der Bgentums\lerhältnisse 

oder der Begrü l\dung von Schuldverflältnlssen. In den genannten Vorschriften 

kummt die eif\deutlge gesclzlidle Vorg~be zum Ausdruck, dass ell"l Netzkauf oder 

vergleichbare Faflgestalh.lllQen nicht zu Ener Emöhung der berDcl<slchtlgungsfä.higen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat derGese1zgeber den lntemssen def Netznulztllr 

an mög liehst geringen Na1zkosten den Vorrang e ingeräumt. Ihre sachLiche Grundla­

ge findet d.ese gesetzgeberische Entsoteidung in dem Cha,ak.ter der Energieversor­

gungsnetze als natür1iche Monopo e. die- dtm NetHtutzern regelmäßig keine wetfue· 
werbllchen Ausweichmögllchkeiten lassen. Die Vorschrift geht al.lch schon aufgrund 

Ihrer systematisctien Stellung den Übetiangsregelumgen des § 32 StromNEV vor. 

0 . h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauem, unabhanglg von der 

Ärlderu1119 von Eig,e11turnsverflältniss.en oder der Begrü:ndung1von Schuldverhältnis­

sen. darf kein VermögeASQegenstand mehr als genau einmal In Ansatz gebracht 

vterdsn. 
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Für den Fall van N~tzkäufen l$t demen-sprechend festzuhalten. dass ein Anspruch 

eines Nelzbetr€tibers, bet der Ermittlu 11g der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erv.mrbene Netze zugrunde zu egen. n~t besteht (BGH. KVR 35/07 - S\fV 

Neustadt a.d.W .• Rn. 47 ff.}. Nacll § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Absohreibungs­

grundlagen n ich1. verändert v-IElrden, wes bedeutet. dass das Abschire ibung$objekt 

nur e inmal und ohre Erhöhung der Kalkulat ionsgrundlage abgeschrieben werden 

kann1. Die Reg,elung des § 6 Abs. 7 SlromNEV s10Ht überdies aus.d f'\llc l1oh klar. dass 

das Verbot einer Absc:hr1e bung unter NuJI auch im Falle eines Eigentümerwechs.els 

gllt Damit wird bei einem Verkauf ei n@ Veranderung der Abschreibungsgrundlage 

expllzit ausgeschlossen. Auch aus der vlelfach herarngezogenen „KaufeJlng"­

Entsc:heidung des BGH (BGH, KZR 12'97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neus:adt a.d.W .• Rn. 47 ff.) 

2.11.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 Stro.mNEV bilden die je..veiCigen h storls.chen Anschaftungs­

und He.rsteHungskosten dem Aus_gangspJnkt für d[e Wertbestimmung des Sachanla­

gevermagens. Insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendlg 

sind. Zum beMiebsootwendigen Verm~en gehöreri :alle Vennögenswerte, die dem 

Ablau1f des. Geschäftsbetriebs zu d le f\Ei"I bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die k_mkulatori~tle Berechnung d~ Sachanlagevermögens 

relevanten Anschiaffi.Jngs- ulld HersteJlmgskosten eines Anlagengutes ist es, dasti 

sie den histol'iisd'len Arusdhaffungs- und Herstellungskosten erttaprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV) . Maßge blich -~t also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten origiraren Anschaffungs- und Herstell1..mgskosten. 

N,aubewertungen und Umbuchungen ~i1d für d ie kalkulatorisdle 80\vertung in der 

StromNEV unzulässig. um das Abscheibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 

SlromNEV und § 6 Abrs. 7 StromNFV ~~hP.r71 ~iRllßn f"liRrnA:nts.pl"'?teh'!?nd werden in 

der StiromN EV--KaCkulatlon - dem Gedanten des Ersatzes da' HGB-Regeln Ciurch die 

KalkulatiGllsvorgaben 'folgend - sämUidle Veränderungen , z.B. aufgrund ertaubter 

degrHsiver oder anderer Sonderabsdmiibungen, grundsätzlich unzulässig. Ledig lich 

vumn elm Wlrts.chaft:1Q ut die Sphäre de1 Regu ler\JngcSbasis durch Ausscheiden aus 

dem Anlagevermögen verlässt, ist die Berechnungsgrunalage originärer Ans.chaf­
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fungs- und Herstellungskoslen außer Ansatz. Z\J bringen. Analog sind auch samtliche 

nachträ.gl'iclle Verärderungen von An5diaffungs- und Herstellungskosten n lclnt be­

rücksictitigu ngsfähig. Diese gelten als ooue originäre Anschaffungs- und 1Herstel­

lungsko.sten der jev.ielligen Anlagengrus::pe im Jahr cfer erstmaligen Aktivierung. Diia 

einmal gewählte Nutzungsdauer und d.:is ursprüngliche .ärgang,sjallr send unveräll­

dert fortzuführen. um das in § 6 Abs.. 5 und § 6 Abs. 7 S~omNEV vorgegebene Ver­

bot von Absctueibungen unte Null umzU)elzen. 

Neben den orlginä,;n Anscllaffungs- rnd Harste llungskostern sind nach Maßgabe 

des§ 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweilE; für eine Anlage in Anwendung gebractite 

betrlebsgewöhnliclli:: Nutzurngsdauer fü· die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historisdlen Anschaffungs- und Herstel ungskosten des Basisjahres 2.004 mit 

den zum damaligen .Zei~punkt gewäh lfüm Zugangsjahren und Zuordlmmg;en zu den 

j eweil'igen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses BKS-061248 be­

reits gepr1.lft und festgestellt und sind 91undsätzlich unverändert fortzufDhr@n, es aei 

denn Anl~genabgän.ge mindern den Magenbestand. Umbuchungen :zwischen den 

Anlagengruppen oder Veränderungen h den Zugangsjahr.en sind laut StromNEV· 

Vorgaben insofern nicllt nadi:z1J.1voll:z:lehen und unzulässig, da duroh die entspre~ 

~lnellden Veränd€:n.mgen bereits verdier1te Abscllreiblllngen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Oie Eeschlusskammer erganzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2005 - 201 1 um die b@trieb&nol\vendigen Anschaffungs- uod 

Herstel lungskosten. 

2..1.2.1 Abgänge im AnlagovermBgen Altanlagen 

Arnscttaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicllt zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegensl'and be­

rilckslt:htlgungsfähig. AnlagengMttr, die vorzeitig außer Behieb genommen ~rden. 

mhren insofern zu einer Verringen.ing der jeweil igen Anschaffungs- und Herstel· 

lungskosten im Zeitpunkt der Erriiclltung und BegrDndung der erslmalig aktivierten 

Anscilaffungs- und Hef61ellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdaue' endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und ffihrt zu 

einer Soncfarabs.chre1bung m Höhe des kalxulatofischefl Restwerts des Anlagengu­
-33­



tes. etwaige Erlöse aus der Veräußerun~ des A11magengutes sind dab121 Kosten min­

demd all!lzusefzen. rne Beschlusskamm~r berücksächtigt insofern die Anlageniabga_n­

ge cn den A.nschaffungs- und Herstelh.H"ISSJi:osteri urid die korresponcUerende Sonder9 

abs.chreibung in H0.1he des kalkulatortsonen Re&t'werts., insoweit diese im Basisjahr 

aufü'llt. Schlleß.lld'I and euch Minderung;eri des Anteils des Stromrnetzes an Alnlagen­

gülern des gemeinsctiaftlich genutzten Bereichs eines V@rsorgungsunternetrmens 

a ls Arnlagenabgang zu klassiifiziieirnn . 

Demzl!Jfolge legt die Sesd'l,u:s.s.kammer der P.mfreehlflung grund"Säralidh die histori­

schen Ansehaff1 •.mg~- urid Herste lungm.osten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum dall\allgen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen Zll 

den jeJNelligen An~engrnppen - berecrigt um N.elzzugäng·e oder -abg-änge und An­

lagenabgänge · zugrunde. 

2. 1.2.2 aigängo im Anlagevennögen 6Jtanllagen 

Als naclltragliche Ansehaffung<Skostan l:s! zu verstehen, dass die Arlsdhaffu!'lgskos,ten 

einer Annage z.IEI.. dJrch Er.veiterung oder Emeuef\ung nachtrag lieh eriiöht werden. 

H~erbei "Lvertlen tiandelsre~Mllch [m Regelfall ate oochträglichen Anschaftungs- u lld 

Herstelf1.1ngskosten Im ZuQa~szeilpund der Errichtl!Jng uru:fl Begründung der ur­

sprungllchen Anlage erfasst Kalkulatorsch soJlten diese jedoch aufgrund der oben 

geschlllderten Vorgabe der StromNEV as neue Ansdlafftmg$- Ulild Hersl'e11ungskoo­

tein Im Jahr der erstmaligen Aktivierung e-rfasst werden. 

2.2. lag;esneuwerte 

Die Anwernd ung vor lnde·:im~ihen dient dazu. ~osten der anlagenspezlfl&Che111 Inflati­

on bei der Nelzentgeltkalk l!Jlation zu be'Ocksichtlgen. 1 ooexrelhen geben wieder, in· 

wiefern sich Kosten der Wi-ederbeschetfung bestimmter Arlia;geg LJter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetted:;er ,ermög licllt werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nieht .z;Jlwt 1im polltie.e.Elen Komp ro.miia.BW9ga ei:nd unterschiedliche lBa 

wartungsmaßsmabe für Altanlagen (vor dem 01 . U1. 2006 aktiviert. Nettosubslart~er­

halb.Jng) und Neu.anlagen {Rea1kapitalemalturng) vorgegeben worden. 

Für den e1genfinarntzierten Antei] der Altanlagen ist der T agesrielJ'INen und damit e[ne 

lnditzierm1g maßgebli:dl (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. :2 1,1nd Abs. 3 StromNEV). Oe1T Tages­
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neuwert wird von der Verordnllng selbst definiert al s der "unter 8erücksictitigung der 

tedlnischen EntL1ic\:lulilg maßgebliche Anschaffungswert zum jeiwelllgen Bewer­

tungszeilpunk~" (§ 6 A_b5. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungstrvert ist, so 

die wertere Vorgabe der Verordnung , d rch Umrechnung der h storlschen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln, 

NaoMem die Verordnung zur Änderuirg von Verord mmgen auf dem Gebiel des 

Energifl'.virtschafts1rechl6 vom 14.08.20 3 in Kraft getreten Ist (BGBI. 2013 Nr.5D, 

21.08.2013, S. 325C ff.J sind gemaß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen E!undesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppe der GrundMücksanlagen und Geb ude der An lage 1 

d ie 1rtd12xreihe Geweriblicfie Betrebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, 

ohne Umsatz.ste\Jer (Statis1isches Bundesamt Fachserie 17] Preisindizes fOr 

die Ba uv1irtschaft); 

2. 	 rnr die Anlagengruppe der Kabel cer Anfagia 1 

a) die lnd:l!Xreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tie1bau) , ohne 

Umsatzsteuer (Statis1isches Bun::tesamt, Fachsenie 17, Preisindizes tnr die 

Ba1..1Wirtschaft) miti einem Antei l vcn 70 Prozent und 

b) der Index Andern elektrische Leiter ffi r eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Staiistis.ches Bundesant, Fachserie 17, Index der Erzeug1erpfei'se 

ge1rverblicher Prod 1Jkte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. 	 für die Anfagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die 1 tld~xrei e Ort~anäle, Bauleistungen am Bauwerk (liefibau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisch~ Bunjesamt, F achs.erle 17 . frefa:indizes fllr die 

Ba11JVJI rtschaft) mit einem Anteil vcn 50 Prozent. 
b) der lndex Andere e ektrische Leiter für eine Spannung van mehr als 1 

000 Volt (Statistisdles Bundesant. Fachserie 17. Index der Erzaugerpteise 

gewerblicher Prooukte) mft einemAnteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste. aus Eisen oder Stahl (Statistisches 

Bu11desamt, Facnsenle 17, lndex der Erzeugerpmjse gewerti!lcher Produkte) 

mit einem Al'lteil Vion 35 Prozent 
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4. 	 tnr die Anlager.gmppe der Stafion3-n der Anlage 1 

a) die lnd:l'xreihe Ortskanäle, Baurelstungen am Bauwerk (Ttefuau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches !Bundesamt, faollserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil vcn 35 Prozent und 

b) der Index für Erz0ugerprebe gewerblictier Produld:e gHamt (ohne Mi

rnMalöler.ze11gniss~) (StallstisGhes Bundesamt. Fachserie 17, Index der Erz~u­

gerpre"se ge11\-erblicher Produkte) n il einem Antei l von 65 Prozent; 

5. 	 für alle ilbriGen Anlagengruppen, mrt Ausnahme der An[agengruppe 1.1. 

Grundst cke der Anfage 1 , ist dre Indexreihe für ErzeugertPreise gewerbl icher 

Produkte gesamt (ohne MinerGlölerzetJg nisse) (Statistisches Buridesamt, 

Fachserie 17, Index der Er2e1J9erpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. Ermlttlu111g der kalku latorischon „ahresabs<0hrei bung1und Restwerte 

Die jährlich.am kalk.u atorischen Abs.eil retnmgen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sacllanrage1. Hierbe ist zwischen AJtanJegen (vor dem 

01.012000 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01.2006 akliv1ert) zu unterscnef­

den. Alt- und Neuan,agen Lmterscheiden steh dadurch, dass. r.ur AltanJagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bew~nung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2 . 3 und 4 StromNEV vruzune1men isl me ka kulatorischen Abschreibun­

gen s r\d gern. § 6 Aills. 5 S. 3 StromN E.V jahresbezogen zu ermitteln. Dafür is1 nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 SUomNEV jeweils ein Zugang des Anlagegufes zum 1. Tag des Ge

schäftsjahres zu Grunde zu regen, in dem die Anschaffung ertolgte. 

Grundstod<e önnen nicht abgeschriebem werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 Str,omNEV 

folgt zudem (5. aucll zur Efgenkapita1ver!insung), dass Grundswcke im Rahmen der 

kalk!ulatorlsohen Eigenkapitalvemnsurig zu historischBn An~chaffungskosten anzu­

sel2en smd. Planmä3lge Abschreibungoo ~md nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

sorctie Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begren?l ist, wobei 

sich die .zeitlidle Beg~enzung der NutzulQ aus der Eigenart des Vormögen:sgegen­

standes ergeben muss. was bei Grunds1ü:den gerade nicht der Fall ist. 1n der Kon­

sequenz s·eht auch .°'1\Jage 1 Zl.JI § 6 Ats. 5 S . 1 StromNEV mr Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdaueli vor. Soweit da1er in abscnreibungsfählgen Posiliornen, wie 

z.. B. Bauten. Grundsltlc:ksanteile enthaten sind, müssoo diese Positionen um die 

Grul"!dstüoksanteile ee1kürzt werden. 

­

­
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2.3.1 Kall~ulatofiisc:he Jah~esab&chrebung für Altanlagen 

Die kalkulato.riachen Abschreibungen der Altanlagen sind unter ßerückslchtung de r 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abmhreibungsmelhode zu erroitteln {§ 6 Ab.s. 2 

S. 1 StromNEV) . Der e genfinanzieirte A'.lschrafüungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Reshvert zu Tagesneuwerten rnultiplt:ziert mtl der Eigenkapital ­

quote Ulild getei lt durch dig amtendbare Restnu1zungiSdauer; der fremdfinanzierte 

Absc:hre blJngsanteil der Altanlagen e ajbt sich aus den relevaE"lten Restwerten zu 

histons<:hen Anschaffungs- und Herstelungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

~a 1;1uote und gete[lt dmoh die :anwendba-e R~l11utwngs.dauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV: § 16 Abs.. 2 S. 2 Nr. 2 Slrnm'NEV). 

Die rechnerische Emiittlung der Jahres~bscllraibungen ~t für dle Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2. 5 i. V. m. ~ 32 Abs. 3 und § S Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkuletorlsche Abscll reibrngsbGtrag einer Altanlage ist nach fotgender 

Foirmel zu e rmitteln: 

Hierbei ist die Restn.11~U1ngsdauer des Ailagegutes i (Re-stinulz)urngsdauer1) gleich der 

Differenz aus dar Nutz.ungsdauer nach ..\ntage 1 2u § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der verga_ngenen Jahre seit Enlchwr.g des Arnlagegutes. In der Formel 

besctireiben der Restwert TNW,i den k~lku leto~lschen Restwert de r Anlage i zu Ta

gesneu\llerteri und der Restwert AKIHK/ den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffung&- uoo Herstellungskos,tei . 

2.3.2: Ka~kulatorisclte Ja hr1esabsichrebung für Neu.anlagen 

Die kalkulatoriscnen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


welllgen historischem Anscl'lalffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


sohrelbungsmethode zu ermltteln. Die kalkuratarische Jahresabscllreibung ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der t istorischen .Anschaffunos- und Horntellung~­


kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 ~s. 5 s. 1 StromNEV gewählt€ln Nutzungs~ 


dauer. Eine Bewe!'U.!ng auf Basis der T;iaesneuwerte eritfäDt fü r Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StromNEV. 


Die redhnerf$Che Ermittlung der Jahres~bschreibungen ist ftlr d•e K..a lk.ulation nach 


StromNEV diurch § 6 Abs. 4. 5 und 6 S. 5 SlromNEV geregelt. Der kalk.ulatoriscoo 


­
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Netzbetreiber 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl 0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

POS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Erlösobergrenze 2009 

Erlösobergrenze 2010 

Erlösobergrenze 2011 

Erlösobergrenze 2012 

Erlösobergrenze 2013 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

ohne Ne 

AnlageA3b Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKB-09/0871 -01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Strom - Regulierungskonto 2010 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: Stadtwerke Glückstadt GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8-09/0871-01 

Betriebsnummer: 10000871 

Anlage A1 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKB-09/0871 -01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Flnna des Stromnetzbetreibers Stadtwerke Glückstadt GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000871 

Netznummer 1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a 

1b 

1a -1b 

Ertösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Differenz aus 1a und 1b 

§ 5 Abs . 1 Satz 1 ARegV 
nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

2 2a 

2b 

2a - 2b 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz aus 2a und 2b 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3a 

3b 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs . 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
4 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

inkl. Maßnahmen gern. § 21 b En\IVG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Elnzeldlfferenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand} 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand} 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Eriösobergrenze (nach § 4 ARegV zulässige Erlöse} 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzlnst} 

Anteil der Differenz an der festgelegte Erlösobergrenze In % 

AnlageA2 Stadtwerke Glückstadt GmbH P>Z: 8K6-09/0871·01 

Seite 1von1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

Kalkulationsperiode 2010 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1 
Kostenveränderung Messung / Messteilen betrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß A 

Position 

Annuität der periodenübergreifende Saldierung 2008 

!summe der Abweichungen aus a) und b) . -] 

AnlageA3 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKB-09/0871 -01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl 0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber 

relativ 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-0,9% 

0,0% 

AnlageA3b Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKS-09/0871-01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Strom - Regulierungskonto 2011 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: Stadtwerke Glückstadt GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKB-09/0671-01 

Betriebsnummer: 10000671 

Anpassun 

Nach §4 
Erlöse de 

Erlösobe 

Netz­
nummer 

Anlage A1 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKS-09/0871-01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Strom - Regulierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


Firma des Stromnetzbetreibers Siadtwerke Glückstadt GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000871 

Netznummer 1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a 

1b 
Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

1a -1b Differenz aus 1a und 1b 

2 2a 

2b 

2a - 2b 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz aus 2a und 2b 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 3a 

3b 

3a - 3b 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G 

Differenz aus 3a und 3b 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
4 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regullerungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbesland 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regullerungskonto nach Verzinsung 

Erlösobergrenze (nach § 4 ARegV zulässige Erlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzlnst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Erlösobergrenze In % 

AnlageA2 Stadtwerke Glückstadt GmbH Al.: BKB-0910671-01 

C::hu.,.I· 1~ 1? ?01A Seite 1 von 1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 


Kalkulationsperiode 2011 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung / Messteilen betrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anp 

Position 
A 

Annuität der periodenübergreifende Saldierung 2008 

!summe der Abweichungen aus a) 1 

AnlageA3 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ.: BKB-09/0871-01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



AnlageA3b Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ.: BKB-09/0871-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Abweichung 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Sonstiges 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Strom - Regulierungskonto 2012 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: 

Aktenzeichen der BNetzA: 

Betriebsnummer: 

Stadtwerke Glückstadt GmbH 

BK8-09/0871-01 

10000871 

Nach §4 
Erlöse de 

Gesamte 

Netz­
nummer 

Anlage A1 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKB-09/0871-01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Firma des Stromnetzbetreibers Stadtwerke Glückstadt GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000871 

Netznummer 1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a 

1b 

1a -1 b 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Differenz aus 1a und 1b 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 
nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

2 2a 

2b 

2a - 2b 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz aus 2a und 2b 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 3a 

3b 

3a - 3b 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des K' 
G 

Differenz aus 3a und 3b 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Kostenveränderung Messung JMesstellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
4 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnVVG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Erlösobergrenze (nach § 4 ARegV zulässige Erlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzlnst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Erlösobergrenze In % 

AnlageA2 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKB-09/0871-01 

Seite 1 von 1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

Kalkulationsperiode 2012 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung I Messteilen betrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß A 

Position 

Genehmigte Netzkosten 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Annuität der periodenübergreifende Saldierung 2008 

jsumme der Abweichungen aus a) und b) =1 

AnlageA3 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ.: BKB-09/0871-01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



Anlage A5 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BK8-09/0871 -01 

Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

EOG 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Saldo des Regulierungskonto 

Zinssatz 2013: 

Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskonto 

Seite 1 von 1 
Stand: 16.12.2014 



Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

AK/HKi
Kalk. Jahresabschreibungi = --~ 

ND; 

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 
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Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen . 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs. 3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der 

kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in 

Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern 

zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­
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genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„B2" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Land Anwendbare Nutzungsdauern 

Schleswig-Holstein - z.B. steuerliche Nutzungsdauern bis 31.12.2003 

- z.B. seit 1.1.2004 betriebsgewöhnliche Nutzungs­

dauern (entsprechen den jeweiligen Untergrenzen 

der Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV) 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt: 
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Anlagengruppen Steuerliche Nut­ StromNEV 

zungsdauern 

Kabel 220 kV 35 
 40 


Kabel 110 kV 35 
 40 


Kabel Mittelspannungsnetz 35 
 40 


Kabel 1 kV 25 
 40 


Kabel Abnehmeranschlüsse 25 
 35 


Freileitungen 110-380kV 35 
 40 


Freileitungen Mittelspannungsnetz 30 
 30 


Freileitungen 1 kV 30 
 30 


Freileitungen Abnehmeranschlüsse 30 
 30 


Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive 

Trafo und Schalter 20 
 35 


Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrich­

tungen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 

Automatikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen 

einschließlich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanla­

gen 20 
 25 


Sonstiges 20 
 20 


380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 
 25 


Hauptverteilerstationen 20 
 25 


Ortsnetzstationen 20 
 30 


Kundenstationen 20 
 30 


Stationsgebäude 20 
 30 


Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 20 
 25 


ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge ein­

schließlich Laufschienen, Aussenbeleuchtung in 

Umspann- und Schaltanlagen 20 
 25 


Schalteinrichtungen 20 
 30 


Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess­

, Automatikanlagen, Strom- und Spannungswand­

ler, Netzschutzeinrichtungen 20 
 25 


Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 20 
 30 


Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-

Empfänger 15 
 20 


Fernsprechleitungen 10 
 30 


Fahrbare Stromaggregate 15 
 15 


Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 12 
 25 
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Betriebsgebäude 50 50 

Verwaltungsgebäude 50 60 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeu­

ge/Geräte) 10 8 

Werkzeuge/ Geräte 10 14 

Lagereinrichtung 10 14 

Hardware 3 4 

Software 3 3 

Leichtfahrzeuge 5 5 

Schwerfahrzeuge 7 8 

2.3.4 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­
rische Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö­

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen -finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3. 
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3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach§ 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 
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Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital(§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 


Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 


-44­



Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2. 

3.1. Kalkulatorische Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach.§ 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 
zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 
= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­

gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­
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lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6/08, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

-46­



der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des§ 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig , die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­
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führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen , weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [.„] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.) . 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren , dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­
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den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 

Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 

des Netzes notwendig sind , § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 

nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­

gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­

men. 
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Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden , dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann . 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren , wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind . 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 
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geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1 /12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1 /12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen , dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s. o.). 

Abweichend von handelsbilanziellen Ansätzen sind i. R. d. kalkulatorischen Ermitt­

lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein 

Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierfür nicht ausreichend. Der Bundesge­

richtshof führt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04.2009 aus, dass dem schon 

entgegensteht, „in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten 

zugeordnet sind. Die Kürzung des Umlaufvermögens hat daher keine Auswirkung auf 

die Verbindlichkeiten, sondern führt zu einer Kürzung des berücksichtigungsfähigen 

Eigenkapitals." (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 

Für Pensionsrückstellungen und ähnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das Anla­

gevermögen das geeignete Deckungsvermögen. Kurzfristiges Umlaufvermögen ist 

offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationa­

ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige 

Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich­

keiten zu gewährleisten. 
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3.1.3 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 	 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs. 3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulato­

rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz­

werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 
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Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. Im Einzelnen: 

Altersversorgung und Pensionen 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in An­

satz zu bringen. Hier wird über Liquidität verfügt, dementsprechend sind die Rück­

stellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen 

Kalkulationslogik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition 

durch Verlagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wür­

de. Somit müsste, entgegen § 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermögensgegen­

stände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der 

Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren 

langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu verrechnen) für 

die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbräuchen eine 

Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermögen abgesicherte Rück­

stellungsbestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder 

Finanzanlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu 

berücksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be­
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Regulierungskonto 

genkapitalverzinsungsbasis als Abzugsposition berücksichtigt. Dies dient dazu, die 

vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kostenmindernd zu berücksichtigen. 

Die korrespondierende Zuführung oder Auflösung wird in Höhe des Zinsanteils ein­

bezogen. 

Periodenübergreifende Saldierung 

dazu, die vom Netzkunden zuviel geleisteten Zahlungen kostenmindernd zu berück­
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sichtigen . Die korrespondierende Zuführung oder Auflösung wird in Höhe des 

Zinsanteils einbezogen. 

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die gemäß§ 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1.5 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­

tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /)aus Anlage 2. Die hieraus resultierende Eigen­

kapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich aus Anlage 2. 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 


wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 


Im Überblick: 


Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 
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+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AKIHK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri­

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­

destens 60 % gewichtet werden. 
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übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

II ::; 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II::; 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II ::; 40% = BNV II * 0, 4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II - BNEK II::; 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

- 57 ­



3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKIHK 

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK *Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKIHK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt 

sich aus Anlage 2. 

3.5. 	 Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, 


unter dem Aktenzeichen BK4-11 /304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­


gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgelegt. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK II ~ 40% * Anteil SA V neu * 9, 05 % + BNEK II ~ 40% * Anteil SA Valt * 

7,14 % 
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Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe" .1 Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2003 3,78 4,98 

2004 3,73 3,55 4,00 

2005 3,17 3,06 3,70 

2006 3,74 3,78 4,15 

2007 4,26 4,42 5,04 

2008 4,04 4,46 6,27 

2009 3,08 3,28 5,54 

2010 2,43 2,45 4,03 

2011 2,42 2,74 4,26 

010 Jahre 3,53 3,62 4,80 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

Diese Reihen können auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa­
piere inländischer Emittenten" abgerufen werden. Link: 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon 
omische _ Zeitrei hen/its_list_node. html?I istld=www _ s 140 _it01 
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2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. 
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4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­

her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­

kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK l/~40% * Anteil SAValt * 7, 14 % + BNEK II~40% * Anteil SAVneu * 

9, 05 % * + BNEK II > 40% * 3, 98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2 

ausgewiesen. 
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5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Kapitel 1) müssen, dem Sinn 

und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeutlicht sys­

tematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kostenprüfung" 

spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlöse beispielsweise 

sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind analog anzu­

setzen. 

5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge und Baukos­

tenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die 

Entnahme elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeiträge und Baukostenzu­

schüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Ein­

speisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition wird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 
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5.3.5. andere sonstige betriebliche Erträge 

5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinsti­

tuten 

Die Beschlusskammer hat aufgrund der Kürzungen im Umlaufvermögen den ange­

setzten Werthilfsweise auf 1/12 gekürzt. Die angesetzten Erträge in Höhe von 6.255 

€werden um 5.734 €auf 521 €gekürzt. 

5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.3. Erlöse aus EEG 

Erlöse aus EEG wurden um 1.516 €korrespondierend zu Position 1.1 .1.2.1. gekürzt. 

5.7.2. Erlöse aus KWK-G 

Erlöse aus KWK-G wurden korrespondierend zu Position 1.1.1.2.2. gekürzt. 

5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7 .5. Erlöse aus § 19 Abs. 3 StromNEV 

Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar, die bei der 


Verprobung der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. 


Der jährliche Abgleich erfolgt über das Regulierungskonto. 
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6. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Als nicht beein­

flussbare Kosten können nur Kosten der Inanspruchnahme des vorgelagerten Net­

zes (Nr. 4) und für vermiedene Netznutzung (Nr. 8) sowie für die Nachrüstung von 

Wechselrichtern nach § 10 Absatz. 1 der Systemstabilitätsverordnung (Nr. 5) ange­

passt werden. 
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Netzbetrelberdaten 

Netzbetreiber: Stadtwerke Glückstadt 

BNR: 10000871 

NNR: 1 
Verfahren: Vereinfachtes Verfahren 
Effizienzwert: 96,14% 
Basisjahr 2011 

Regulierungsdaten 

Jahr 
Vebraucherpreis­

gesamtindex 
Produktivitäts­

faktor 
1 - kummulierter 
Verteilungsfaktor 

2013 102,10 

2014 104,10 0,015 0,8 

2015 106,14 0,030 0,6 

2016 108,22 0,046 0,4 

2017 110,34 0,061 0,2 

2018 112,50 0,077 0 

Jahr 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Erlösobergrenze 
nach § 4 ARegV 

Dauerhaft nicht 
beeinflussbare 

Kostenanteile nach 
§ 11 Abs. 2 ARegV 

Vorübergehend nicht 
beeinflussbare 

Kostenanteile nach § 
11 Abs. 3 ARegV 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

Kostenanteile aus 
dem Verbraucher­
preisgesamtindex 
nach § 6 Abs. 1 

ARegV 

Kostenanteile aus 
dem generellem 

sektoraler 
Produktivitätsfaktor 

nach § 9 ARegV 

Erweiterungsfaktor 
Volatile 

Kostenanteile 
Saldo 

Regulierungskonto 
Sonstiges 

Anlage 6: Er1ösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2016) Stadtwerke Glückstadt AZ: BK8-1210871-11 
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Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode 

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

§ 6 Abs. 1 ARegV Basisjahr 1 

§§ 12-15 ARegV Anzuwendender Effizienzwert jewa 

Ausgangsbasis 1 2014 1 1 2015 1 1 1 

2011 

96,14%1 

1§ 4 ARegV IErlösobergrenze leot J 
§ 11 Abs. 2 ARegV 

Satz 1, Nr. 4 

Dauerhaft nicht beeinnussbare Kostenanteile 

Summe Kosten bzw. Erlöse 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

KAdnb,t 

Satz1,Nr.5 NachrOstung von Wechselrichtem nach§ 10 Absatz 1 der Systemstabilitätsverordnung 

Satz 1, Nr. 8 
vermiedene Netzentgelte Im Sinne von§ 18 der StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und§ 4 Abs. 3 
KWK-G 

§ 11 Abs. 3 ARegV VorObergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

§ 16 Abs. 1 i.V.m § 34 Abs. 1b ARegV Verteilungsfaktor fOr den Abbau der Ineffizienzen 

§ 16 Abs. 1 l.V.m § 34 Abs. 1b ARegV Verteilungsfaktor fOr den Abbau der Ineffizienzen 

§ 11 Abs. 4 ARegV Beeinflussbarer Kostenanteil 

Nicht abgebaute beeinflussbare Koslenanleile 

§ 16 Abs. 2 ARegV Abgebaute beeinnussbare Kostenanleile 

1 

1 

1 

1§ 4, §10 AAegV !Erweiterungsfaktor IEF1 1 

1§ 8 ARegV Verbraucherpreisgesamtindex des laufenden Jahres • (VPll 

1§ §Abs. 1 ARegV Verbraucherpreisgesamtindex des Basisjahres /VPl0) 

1§ 9 ARegV Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor -PFI 

Jährliche Kostenanteile "vnbft + "bft mit VPI und PF 

Volatile Kostenanteile +(VI<, 

Volatile Kostenanteile VK.,) 

§ 5 Abs . 4 ARegV Saldo des Regulierungskontos +St 

1§ 4 Abs . 4 Nr. 2 AAegV jNicht zumutbare Härte I+ NZHI 1 

+Sol 1Sonstiges 

§ 26 Abs. 2 ARegV 

MEA-Annuität 

Vergleich mit BNetzA wegen BGH-Rechtsprechung 

Anlage 8: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) Stadtwerke Glückstadt AZ.: BKB-12/0871-11 
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Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode 

c­1 2017 1 2018 1Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
1 

§ 6 Abs. 1 ARegV Basisjahr 1 
§§ 12-15 ARegV Anzuwendender Effizienzwert IEWa 

2016 
1 

!Ausgangsniveau l~.o J 

§ BARegV 

§ § Abs. 1 ARegV 

§ 9 ARegV 

Verbraucherpreisgesamtlndex des laufenden Jahres 

Verbraucherpreisgesamlindex des Basisjahres 

Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor 

Jährliche Kostenanteile '\lnb" + "b" mit VPI und PF 

Sonstiges 

§ 26 Abs. 2 ARegV 

MEA-Annuität 

Vergleich mit BNetzA wegen BGH-Rechtsprechung 

'(VPlt 

/VPlo) 

-PFt 

+ Sot 

§ 11 Abs. 2 ARegV 

Satz 1, Nr. 4 

Satz1,Nr. 5 

Satz 1, Nr. 8 

§ 11 Abs. 3 ARegV 

§ 16 Abs. 1 i.V.m § 34 Abs. 1b ARegV 

§ 16 Abs. 1 i.V.m § 34 Abs. 1b ARegV 

§ 11 Abs. 4 ARegV 

§16Abs. 2ARegV 

Dauerhaft nicht beeinftussbare Kostenanteile 

Summe Kosten bzw. Erlöse 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

NachrOstung von Wechselrichtern nach§ 10 Absatz 1 der Systemstabilitätsverordnung 

vermiedene Netzentgelte im Sinne von§ 18 der StromNEV, § 35 Abs . 2 EEG und§ 4 Abs . 3 
KWK-G 

VorObergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

Verteilungsfaktor für den Abbau der Ineffizienzen 

Verteilungsfaktor für den Abbau der Ineffizienzen 

Beeinflussbarer Kostenanleil 

Nicht abgebaute beeinflussbare Kostenanteile 

Abgebaute beeinflussbare Kostenanteile 

KAdnb,t 

+ (KAvnb,O 

+(1-Vt) 

V 

'KAb,O) 

(1 - V1) XKJ\i.o 

V1X KJ\i.o 

§ 4 ARegV 

§ 4, § 10 ARegV 

§ 5 Abs. 4 ARegV 

§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

Erlösobergrenze 

Erweiterungsfaktor 

Volatile Kostenanteile 

Volatile Kostenanteile 

Saldo des Regulierungskontos 

Nicht zumutbare Härte 

EOt 

EF, 

+ (VK, 

VI<,,) 

+St 

+NZHt 

Anlage 8: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) Stadtwerke Glückstadt AZ.: BKB-12/0871-11 
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-12/0871-11 

Anlagengruppe 

Kabel 220 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel Mittelsoannunasnetz 

Kabel Mittelsoannunasnetz 
Kabel 1 kV 

Anschaf­
fungsjahr 

Summe 
Summe 
2011 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1991 
1990 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1964 
1963 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

für die Enmittlung 
der kalk. Abschr. I angewendete 

verwendete AK/HK Nutzungsdauer 
[EUR] [Jahre] 

Faktorrelhe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen -
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK­

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK­

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-12/0871-11 

Anlagengruppe 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

für die Ennittlung 
Anschaf­ 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorreihe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

Restwerte der 
AK/HK Restwerte zu TNW 

[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK-

Abschreibungen 
AK/HKx FK-

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-12/0871-11 

Anlagengruppe Anschaf­
fungsjahr 

1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 

Kabel Abnehmeranschlüsse 1 Summe 
Freileitunoen 110-380kV 1 Summe 
Freileitunoen MittelspannunosnEI Summe 
Freileitunoen 1 kV 1 Summe 
Freileitunoen Abnehmeranschlül Summe 

1976 
1973 
1971 
1970 
1969 
1965 

Stationseinrichtunoen und Hilfsa Summe 
Schutz-. Mess- und Überspann~ 2011 

2005 
1993 
1991 
1990 

Schutz-. Mess- und überspann~ Summe 
2002 
1995 
1984 
1982 
1981 
1978 

Sonstioes 1 Summe 
2003 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

Faktorreihe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

Restwerte der 
AK/HK Restwerte zu TNW 

[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK-

Abschreibungen 
AK/HKx FK-
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-12/0671-11 

Anlagengruppe 

380 / 220/110/30/1 o kV-Station 
Hauotverteilerstationen 
Ortsnetzstationen 

Ortsnetzstationen 

für die Ermittlung 
Anschaf­ 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

1996 
1995 
1993 
1992 
1991 
1990 
1988 
1987 
1986 
1985 
1982 
1981 
1979 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 

Summe 
Summe 

2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2005 
2004 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1985 
1984 
1982 
1981 
1979 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 

Summe 
1999 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorrelhe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen ­
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK-

Abschreibungen 
AK/HKx FK-

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlagengruppe Anschaf­
fungsjahr 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

Faktorreihe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

Restwerte der 
AK/HK Restwerte zu TNW 

[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK­

Quote 

Abschreibungen 
AK/HKx FK­

Quote 

Summe 

1998 
1997 
1996 
1995 
1992 

Kundenstationen 1 Summe 
1987 
1976 
1975 
1972 
1960 
1958 

Stationsqebäude 1 Summe 
1999 
1997 
1960 

Allaemeine Stationseinrichtunael Summe 
ortsfeste Hebezeuae und Lasten Summe 

2007 
2006 
2005 
2003 
2002 
2001 
1998 
1997 
1993 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1981 
1979 
1977 
1975 
1974 

Schalteinrichtunaen 1 Summe 
Rundsteuer-. Fernsteuer-, Femrl 2011 

2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2001 
1998 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 

Rundsteuer-. Fernsteuer-. Femn Summe 
Ortsnetz-Transformatoren, Kab!I 2011 

Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) Al: BKS-12/0871-11 
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Anlagengruppe 

Ortsnetz-Transtonnatoren, Ka 
Zähler. Messeinrichtungen. Uhr< 

Anschaf­
fungsjahr 

2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2003 
2002 
2000 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1988 
1987 
1986 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1977 
1976 
1974 
1973 
1972 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

Faktorrelhe 
Tagesneuwerte 

[EUR) 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen ­

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen ­
Restwerte zu TNW 

[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWxEK­

Quote 

Abschreibungen 
AK/HKx FK­

Quote 

Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-12/0871-11 
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-12/0871-11 

Anlagengruppe 

Zähler. Messeinrichtunqen, Uhn 

für die Ermittlung 
Anschaf­ 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

1985 
1984 
1983 
1982 

Summe 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 

Summe 
2008 

Summe 
2010 
2004 
2003 
2000 
1998 
1996 
1995 
1992 
1991 
1990 
1988 
1986 
1982 
1981 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorreihe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen -
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK­

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK­

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-12/0871-11 

Anlagengruppe 
Anschaf­
fungsjahr 

1980 
1979 
1977 
1976 
1974 
1973 
1972 

Grundstücksanlaoen, Bauten fü~ Summe 
2009 
2008 
2006 
2004 
2003 
2001 
2000 
1998 
1996 
1989 
1988 
1980 
1978 
1977 
1974 
1973 
1971 
1967 
1966 
1957 
1956 
1953 
1948 

Betriebsaebäude 1 Summe 
1994 
1948 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2002 
2001 

Geschäflsausstattun Summe 
Werkzeuae/ Geräte 2011 

2010 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

Faktorreihe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

Restwerte der 
AK/HK Restwerte zu TNW 

[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWx EK-

Abschreibungen 
AK/HKx FK-
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen Stadtwerke Glückstadt (Netz 1) AZ: BKB-IZ/0871-11 

Anlagengruppe 

Werkzeuae/ Geräte 

Laaereinrichtun 

Hardware 
Software 

Software 

Leichtfahrzeuae 

Schwerfahrzeuae 

Anschaf­
fungsjahr 

1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 

Summe 
2006 
1984 
1983 

Summe 
2006 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 

Summe 
2011 
2009 
2004 
2002 

Summe 
2002 

Summe 
2003 
2001 
2000 
1999 

Summe 
Summen 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. 

Faktorreihe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen -

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen ­
Restwerte zu TNW 

[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK­

Quote 

Abschreibungen 
AK/HKx FK­

Quote 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 


zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos 


im vereinfachten Verfahren 


1. Vorbemerkungen ..... .................... .......... ..... .. ....... ............. ... .. ..... ......... ........... ....... 1 
2. Positionen im Regulierungskonto .................... ....................................................... 2 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen .. ..... .... .......... ....... 2 
2.1 .1. Zulässige Erlöse ................ ..... .. ... ... ......... .. .. ..... ........... ..... ..... ..... .. ............ ...... 2 

2.1.1 .1. Zulässige Erlöse 2009 ...... ... .... ......... ............. ... ...................... ... ... .. ........... . 3 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 .......................... ... ...................... ... .. .... ............... ..... 4 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 ......... ................................... ... .. ............................... 6 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 ................................................................................ 9 


2.1.2. Erzielbare Erlöse ............................................ .............................................. 11 

2.2. 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV .... ................ ... 12 

2.3. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 
diesbezüglich enthaltenen Ansätzen ................................................. .. ..... .. ... ....... 12 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode ....... ... .. 13 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 ................................ 13 

3.2. Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

Abschläge .................. ..... .. ..................... ............................. .... ............................ . 14 
3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge ................. .... ........ ................ ....... .. ............ ... 14 


1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 	34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß§§ 5 Abs. 4 S. 3, 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31 .12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten ab 

dem Jahr 2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch­

schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im 

Jahr 2013 und dem gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt 

der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 
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2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansät­

zen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei­

ber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind der Anlage A2 zu ent­

nehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netzbe­

treiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1 

und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalen­

derjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV findet im vereinfach­

ten Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 8, 8b 

bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV) mit Ausnahme von§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung. 
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Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kosten aus der er­

forderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für 

die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 

Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) 

können auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst­

Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei , dass Kosten nach 

§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze 

des Kalenderjahres 2013 führen dürften. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des Ver­

braucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. Wei­

terhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlös­

abschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfol­

gen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV i. V . m. § 

19 ARegV (Qualitätselement) ist im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 3 ARegV nicht 

vorzunehmen. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V . m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 08.12.2008 (BK8-08/0871-11) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das 

Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anla­

ge A 1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der Anlage A3, wird die festgelegte 
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Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbetreibers gegen­

übergestellt. Eine Anpassung der Erlösobergenze des Kalenderjahres 2009 war gemäß § 4 

Abs. 3 S. 3 ARegV i.V.m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV nicht zulässig. 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen . 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 201 O 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Differenzen werden nachfol­

gend erläutert. 

2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 
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2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1Nr.2 ARegV i. V. m. § 11Abs.2 S. 1Nr. 1bis3, 6, 7, Sb bis 11und12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) , für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 

Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnahme vorge­


lagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer­


den. 


In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß Festlegung 


der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen­


überstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der 


Beschlusskammer nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen . 


2.1.1.2.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 
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2.1.1.2.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Si.cht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 
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Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden . 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 

Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnahme vorge­


lagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer­


den. 


In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß Festlegung 


der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen­
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überstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der 

Beschlusskammer nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen . 

2.1.1.3.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu 

entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 
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2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

2.1.1.4.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­
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entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 


Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 


Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 


können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 


2013 führen dürfen. 


Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnahme vorge­


lagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer­


den. 


In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß Festlegung 

der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen­

überstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der 

Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.4.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden . Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam­
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mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu 

entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenent­

wicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse er­

mitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen 

und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 

StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die 

tatsächlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistun­

gen abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2012 die in Anlage A2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Abweichung für das Jahr 2012 in Höhe von 136 € resultiert aus dem falschen Preisan­

satz für die Prepaymentzähler im Bereich Messstellenbetrieb. Der Netzbetreiber hat nicht 

den Preis aus der Verprobung in Höhe von 48,00 €angesetzt, sondern den Preis für intelli­

gente Messeinrichtungen gemäß § 21 b EnWG (alte Fassung) in Höhe von 45,43 €. 
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2.2. 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 

Nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 24 Abs. 3 ARegV) erfolgt eine Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer 

Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden 

soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze sind den 

in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermit­

telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichti­

gen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

und 8 ARegV 

1. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen und 

2. vermiedene Netzentgelte 

übermittelt. 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 

gegenübergestellt. 

2.3. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender­

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An­

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach§ 18b Strom­

NZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe­
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trieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 

ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansät­

zen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 

Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs­

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 

3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der 

Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos 

zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anlage A2 entnommen werden. 
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3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. Anlage A2). Die­

ser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im 

Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,25 % 1 ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung für das 

Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2003 bis 2012 entspricht. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage A5 aufge­

führten Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze für die Jahre 2014 bis 2018. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem positi­

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negativen Vorzeichen versehen. 

1 Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wäh­

 des Auflösungszeitraums vorgesehen ist. 
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Strom - Regulierungskonto 2009 
- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: Stadtwerke Glückstadt GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKB-09/0871-01 

Betriebsnummer: 10000871 

Anlage 1 Stadtwerl<e Glückstadt GmbH AZ.: BKB-09/0871-01 

Stand: 16.12.2014 Seite 1von1 



2 

3 

Strom - Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


1a nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

1b erzielbare Erlöse 

1a -1b Differenz aus 1a und 1b 

2a tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

2b in EOG enthaltene Ansätze 

2a - 2b Differenz aus 2a und 2b 

3a tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

3b in EOG enthaltene Ansätze 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Firma des Stromnetzbetreibers 

Rechtsform 

Betriebsnummer 

Netznummer 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Erlösobergrenze (nach § 4 ARegV zulässige Erlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzlnst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Erlösobergrenze In % 

Stadtwerke Glückstadt GmbH 

GmbH 

10000871 

1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 4 4 § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Anlage 2 Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ.: 8K8-09/0871 -01 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Bundesnetz- zu angesetzten 
Netzbetreibers 

Werten 

Kalkulationsperiode 2009 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

2 1
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß ratsächlich entstandene Kosten 1 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

3 1
vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1
Kostenveränderung Messung / Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Anlage 3 Stadtwerke Glückstadt GmbH Al.: BKS-09/0871-01 
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Position 
imBAB 

1. 
1.1 . 
1.1.a. 

1.1.b. 

1.1.c. 

1.1.1. 
1.1.1.1. 

1.1.1.2. 
1.1 .1.2.1 . 
1.1.1.2.2. 
1.1.1.2.3. 
1.1.1.2.4. 

1.1.1.3. 

1.1.1 .4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1.2.1 .c. 

1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 

1.1.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1.c. 

1.2.1.d . 

1.2.2. 

Gesamtkostenblatt 

Kostenart 

Aufwandsgleiche Kosten 
Materialkosten 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 

Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 
Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 
nach KWK-G 
nach § 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Sonstiges 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 
Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 
davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 
davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 
davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Aufwendungen für Blindstrom 
Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 
Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen 

Sonstiges 
Personalkosten 
Löhne und Gehälter 
davon im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 

davon für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Position 
imBAB 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 

1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 

1.4. 
1.5. 
1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 

1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 

1.5.10. 
1.5.1 1. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 

1.5.15. 

1.5.16. 

Kostenart 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind 

Altersversorgung 
soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen 

gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

gegenüber Kreditinstituten 
Sonstiges 

Sonstige Steuern 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Konzessionsabgaben 
Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge 
Versicherungen 
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

Postkasten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 
Rechts- und Beratungskosten 
Sponsoring, Werbung , Spenden 

Reisekosten und Auslösungen 
Bewirtung und Geschenke 
Wartung und Instandsetzung 
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 
Sonstiges 
im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit 
für Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsangehörigen 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Position 
imBAB 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1 .2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
3. 
4. 
l.a. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.a. 
5.5. 
5.5.a. 
5.6. 
5.6.1. 
5.6.1.a . 
5.6.1.b. 
5.6 .2. 
5.6.2.1 . 
5.6 .2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3. 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 

Kostenart 

Abschreibungen 

Abschreibungen Immaterielles Anlagevermögen 

Konzessionen , gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

Sonstiges 
Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermögen 
Abschreibungen Umlaufvermögen 
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Kalk. Eigenkapitalzinsen 
Kalk. Gewerbesteuer 
Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlöse 
Kostenmindernde Erlöse und Erträge 
Bestandsveränderungen 
Aktivierte Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus der Auflösung von Netzanschlussbeiträgen 
Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 
Erträge aus Blindstrom 
andere sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus Beteiligungen 
davon aus verbundenen Unternehmen 
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Erträge aus Finanzanlagen 
davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 
davon Erträge aus Cash-Pooling 
Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Erträge aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 
Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 
Erträge aus Wertoaoieren 
Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Umsatzerlöse !nicht aus Netzentaelten 
erhobene Konzessionsabgaben 
Erlöse aus EEG 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 
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Position 
imBAB 

5 .7 .2 .a . 

5.7.3. 
5.7.3.a . 
5.7.3.b. 
5 .7.4. 

l.b. 

Kostenart 

davon aus Weitergabe des aufgenommenen EEG-Stroms 
Erlöse aus KWK-G 
davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G) 
davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G) 

sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 
Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindernder Erlöse 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR] 

Kürzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

Anlage 1: Gesamtkostenblatt Stadtwerke Glückstadt GmbH AZ: BKS-12/0871-11 

Seite 4 von 4 



Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

Position 
lmEHB 

1. 
2. 

Bezeichnung 

Elqenkapltalquote gern. § 6 StromNEV 
Fremdkapitalquote aem. § 6 StromNEV 

3. Kalkulatorische Restwerte des Anlaqevermögens 
3.1. Kalkulatorische Restwerte Anlagevermögen für Altanlagen 
3.1.1. Altanlaqen zu Anschaffunqs- und Herstellunqskosten IAK/HK 
3.1 .1.1. Immaterielle Vermöqensqeqenstände des Anlagevemiöqens 
3.1.1.2. geleistete Anzahlunq und Anlaqen im Bau 
3.1.1.3. Kalk. Restwerte des Sachanlaaevemiöqens zu AK/HK 
3.1.1.4. Grundstücke zu AK/HK 
3.1.1.5. 
3.1.2. 
3.1.2.1. evemiöqens 
3.1.2.2. 
3.1 .2.3. 
3.1.2.4. 
3.1.2.5. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 1Grundstücke zu AK/HK 
3.2.5. 1Sonstioes 
4. 1Bilanzwerte der Flnanzanla 
4.a. 
4.b. 1 davon Werte aus Cash-Poolin 
4.1. !Anteile an verbundenen Unternehmen 
4.2. IAusleihunqen an verbundene Unternehmen 
4.3. 
4.4. Ausleihunaen an Unternehmen, mit denen ein Beteiliqunqsverhältnis besteht 
4.5. 
4.6. 
5. 1Bilanzwerte des Umlaufvermöaens 
5.1. !Vorräte 
5.2. 1Forderunaen und sonstiae Vemiöaensqeqenstände 

5.2.a. 1 davon verzinsliche Forderungen und sonstige Vemiögengegenstände 

5.2.1. 
5.2.2. 

5.2.3. 
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 

5.2.4. 
5.3. 
5.3.a. 
5.3.1. 1Anteile an verbundenen Unternehmen 
5.3.2. 1eiaene Anteile 
5.3.3. 1sonstiae Wertpapiere 

40,00% 
60,00%' 

5.4. 1 Kassenbestand. Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
5.4.a. 1 davon verzinslicher Bestand an Kasse und Guthaben 
6. IAktlve Rechnunqsabarenzunasposten 

Anfangsbestand 2011 
laut NB 
(EUR] 

Anfangsbestand 2011 
Kürzungen BNetzA 

[EUR] 

Endbestand 2011 

laut NB 

[EUR] 


Kürzungen 
Endbestand 2011 


BNetzA 

[EUR] 
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Anlage 2: Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke Glückst<dt GmbH AZ: BKB-12/0871-11 

Position 
imEHB 

Bezeichnung 

7. 1Steueranteil der Sonde11Josten mit Rücklaoeantell 
8. 1Rückstellunoen 
8.1. 1Rückstellunoen für Pensionen und ähnliche Veroflichtunoen 
8.2. !Steuerrückstellunoen 
8.3. 1sonstioe Rückstellunoen 

9. 1Erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

10. !Unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter 
11 . 1Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von 

Netzanschlusskosten 

12. 1Sonstige Verbindlichkeiten, die zinslos zur Verfügung stehen 

13. 1Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
ZS 2 !Abzuoskaoltal 
12. 
13. 
14. 6StromNEV 
15. 
16. 
17. 7 StromNEV 
18. 7 StromNEV 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. Eioenkaoitalzinssatz für Neuanlaoen 
27. Eioenkaoitalzinssatz für Altanlaoen 
28. Zinssatz für überschiessenden EK-Anteil >40% 
29. Kalkulatorische Eloenkaoltalverzlnsun 

1. Steuermesszahl (§ 11 Abs. 2 GewStG 
2. Hebesatz (§ 16 GewStG 
3. 1kalkulatorische Gewerbesteuer 

9,05% 
7,14% 
3,98% 

3,5 
350% 

Anfangsbestand 2011 
laut NB 
[EUR) 

Kürzungen 
Anfangsbestand 2011 

BNetzA 
[EUR) 

Endbestand 2011 
laut NB 
(EUR) 

Kürzungen 
Endbestand 2011 

BNetzA 
(EUR) 
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